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Wunschzettelbaum
Wünsche erfüllen bis 04.12.23
Rathaus Frickingen

Frickinger 
Filmauslese  
„Der Waldmacher“
Fr. 24.11.23 | 20:15 Uhr
Lagerhäusle, Altheim

Adventsbasar
Narrenverein Frickingen
So. 26.11.23 | 14:00- 17:00 Uhr
Graf-Burchard-Halle

Begegnungscafé
Di. 28.11.23 | 15:00- 17:00 Uhr
Seniorenzentrum Frickingen
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 Wichtige Rufnummern

Notrufe | Lebenshilfe | Weitere

Feuerwehr & Rettungsdienst 112 
Kommandant Seibert 017696495326

Polizei-Notruf   110
Polizei Salem 07553 82690
Polizei Überlingen 07551 8040

Abfallberatung 07541 2045199
AWO Frauen- und  
Kinderschutzhaus              07541 4893626
Behördennummer 115
Bestattungen Allweier 07554 461
Dorfhelferinneneinsatzleitung:  
Heike Senger 07771 87591477
Frauennotruf 07541 21800
Hospizgruppe Salem 07553 6667
Schornsteinfeger Gruber 07552 3959300
Selbsthilfegruppe Sucht-  
kranke Freundeskreis 
Mimmenhausen 07554 2104305
Sebsthilfegruppe Sucht- 
kranke Heiligenberg 07554 8129
Stromversorgung Stadtwerk am See 
Abrechnung/Beratung 0800 5052000
Störung 0800 505 333
Technisches Hilfswerk 07551 947340 
Telefonseelsorge 0800 1110111 
VdK Ortsverband & Kreis- 
seniorenrat, H.-P. Kliemchen 07554 8745
Wasserversorgung 07554 471 
Wassermstr. Markus Unger 0171 2740014

 
Soziale Dienste

Miteinander Bürger-Selbsthilfe 
Frickingen e.V. (AB) 07554 9830-50
(Nachbarschaftshilfe)

Sozialstation Bodensee 
Pflegeberatung Frickingen  07554 983053 
Sprechzeiten im Rathaus 
Mo.  14 - 16 Uhr,  Do. 9 - 11 Uhr

Sozialer Fahrdienst Linzgau Shuttle 
befördert Senioren sowie hilfsbedürftige 
und mobilitätseingeschränkte Menschen 
unentgeltlich 
Fahrtwunsch anmelden 07553 8360033

Kirchen

Katholisches Pfarrbüro  
in Frickingen 07553 91994423
in Salem 07553 9199440
Ev. Pfarramt Salem 07553 280

Ärztedienst 

allg. Notdienst 116117
Krankentransport 19222 

Augenärztlicher Notdienst 0180 5911620
HNO-Notdienst 0180 6077211 
Kinderärztl. Notdienst 0180 6077312
Vergiftungsnotdienst 0761 2704361
Zahnärztlich. Notfalldienst 0180 5911620
(Festnetzpreis 14ct/min., Mobilfunkpreise 
max 42 ct./Min; Bandansage)

Am Wochenende und an Feiertagen  
können akut erkrankte Patienten ohne  
vorherige Anmeldung direkt in die nächst-
gelegene Notfallpraxis kommen:
Notfallpraxis Friedrichshafen 
Klinikum Friedrichshafen, Röntgenstraße 2 
Notfallpraxis Überlingen 
am Helios Spital Überlingen 
Härlenweg1 
Öffnungszeiten: Sa, So, Feiertag: 8-21 Uhr

Apothekendienst

Donnerstag, 23.11.2023 
Bären-Apotheke Markdorf 07544 8400 
Rathaus-Apotheke Immenstaad 07545 1355 

Freitag, 24.11.2023 
Münster-Apotheke Überlingen 07551 63329 

Samstag, 25.11.2023
Apotheke im Rosenhof 07544 91151 

Sonntag, 26.11.2023 
Rats-Apotheke Salem 07553 8773 

Montag, 27.11.2023 
Stadtapotheke Überlingen 07551 62209 

Dienstag, 28.11.2023
Schloßsee-Apotheke Salem 07553 8285600 
Apotheke am Obertor Pfullendorf
 07552 9368177 
Mittwoch, 29.11.2023 
St. Johann-Apotheke Überlingen 07551 1012 

Museen | Naturerlebnisbad

Tüftler-Werkstatt-Museum 
Bodensee-Obstmuseum
Gerbermuseum zur Lohmühle 
geöffnet sonn- u. feiertags von Mai-Okt. 
Führungen n. Vereinbarung  07554 983030
Naturerlebnisbad  07554 1366

Gemeindeverwaltung
Kirchstraße 7, 88699 Frickingen 
Zentrale:    07554 9830-0
Bürgermeister Jürgen Stukle 07554 9830-0
Vorzimmer Bürgermeister 07554 9830-10
Meldeamt 07554 9830-20
Standesamt 07554 9830-22
Kultur & Tourismus 07554 9830-30
Kommun. Nachhaltigkeit 07554 9830-31
Bau- und Hauptamt 07554 9830-40
Steueramt 07554 9830-60
Kasse 07554 9830-61
Kämmerei 07554 9830-70

Internet www.frickingen.de
e-mail info@frickingen.de
Instagram frickingen_online 
 gemeinde_frickingen

Öffnungszeiten des Rathauses
Montag-Freitag: 8 - 12 Uhr
zusätzlich
Montag 14  - 16 Uhr 
Mittwoch  14  - 18 Uhr

Ortsvorsteherin Leustetten
Antoinette Kieback 07554 9651

Bauhof
Bauhofleiter
Martin Barth 0151 18932775

Hallenmeister
Bernhard Maurer, GBH 0175 4642717 
Jürgen Rauscher , BSH  0176 85608807

Abwasserzweckverband
Betriebsleiter
Heino Harmsen 07554 1260

Forstverwaltung
Lorenz Maag 015904204054

Kinderbetreuung | Schule
Kath. Kindergarten     07554 505
Kinderhaus Altheim   07554 8682
Waldorfkindergarten            07554 990859
Familientreff                0159 04204023
Tagesmüttervermittlung   0159 04204258
Grundschule   07554 8520
 
Postagentur Altheim
Mo. + Di. +  Do. +  Fr. 14.00 – 16.30 Uhr
Mi. + Sa. 9.00 – 11.30 Uhr

Wertstoffhof Frickingen
Freitags                               15 - 17 Uhr 
Samstags 9 - 12 Uhr

Impressum
„Rathausinfo“ ist das amtliche Mitteilungsblatt der Gemeinde Frickingen. Es erscheint wöchentlich donnerstags und wird an alle erreichbaren Haushalte im 
Gemeindegebiet Frickingen kostenlos verteilt. Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Gemeindeverwaltung Frickingen, 88699 Frickingen. Die Redaktion 
behält sich im Rahmen des Heftumfangs vor, eingereichte Manuskripte zu kürzen. Beiträge können an amtsblatt@frickingen.de gesendet werden. 
Verantwortlich für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel. 07771 9317-11 
e-mail: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de 
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Familientreff Frickingen 
Vorankündigung: Am 6. Dezember 
findet unser nächstes - und letztes - 
Familiencafé in diesem Jahr statt. Sicherlich 
kein Zufall, dass wir uns genau am Tag des 
Heiligen Nikolaus treffen: von 9.30 Uhr bis 
11.30 Uhr im Konferenzraum. 
Wir freuen uns auf euch! 

Das Team vom Familientreff 

Kooperationsprojekt der AG „Nachhaltig 
leben im Alltag“ und dem Familientreff 
Frickingen 
Wir laden ein: 
Zu unserem zweiten Werkstatt-Tag am 
24.11.23 

Nachmittags ab 15 Uhr werkeln wir ge-
meinsam rund um das Thema „Verpackun-
gen aller Art – Geschenkpapier und mehr“. 
Lasst euch überraschen von kreativen Upcy-
cling-Ideen. 

Wo: Zimmer 3, Grundschule („Familien-
treff-Raum“ im OG) 
Wer: Familien und andere Interessierte 
Mitzubringen: 4€ Materialgeld und wer hat, 
eigene Ideen, alte, schöne Papiere, Kataloge, 
Kalender etc., kleine Schachteln und Dosen 
Eine Anmeldung ist nicht nötig, ihr könnt 
einfach vorbeikommen! 

Weitere Infos bei: Hannah Monkos,
hannah.monkos@bodenseekreis.de,
0159 – 04204023 oder
Jana Heller 01575- 069 4474 

Kooperationsprojekt der AG „Nachhaltig 
leben im Alltag“ und dem Familientreff 
Frickingen 
Am vergangenen Samstag trafen sich in der 
Grundschule Frickingen neugierige Men-
schen von 11 bis 66 Jahren zu unserem ers-
ten gemeinsamen Werkstattvormittag. 

In gemütlicher Runde wurden verschiedens-
te Kosmetika selber kreiert. Da entstanden 
Deos und Badesalz, Duschpeeling, Raum-
spray und Handcreme. Es duftete nach äthe-
rischen Ölen und auf dem Herd köchelten 
mal Seife und Sonnenblumenöl, mal Zitrone 
und Rosmarin.

Die Jüngeren spielten zwischendurch eine 
Runde Twister und nebenbei wurde noch Fal-
lobst verputzt, geschmaust und zu Apfelmus 
verarbeitet.

Die Idee war es, ganz praktisch Möglichkei-
ten zu erarbeiten, weniger Abfall zu produ-
zieren, Dinge wiederzuverwenden und eben 
auch zu wissen, was eigentlich drin ist in den 
Kosmetika, die wir uns täglich auf die Haut 
schmieren. 

Für die AG Jana Heller 

Ein herzliches Willkommen im 
Kleiderstüble! 
Unser nächster Öffnungstag ist am Freitag, 
den 24.11. von 15 Uhr – 17 Uhr (Winteröff-
nungszeit!!) 
An diesem Nachmittag darf gerne in unse-
rem Bestand gestöbert und das ein oder an-
dere entdeckt werden. Wir freuen uns über 
Herbst- / Winterjacken, Pullis und andere 
wärmende Kleidungsstücke. 
Ihr findet uns im 1. OG in der Grundschule 
Frickingen, Lippertsreuter Str. 10. 
Birgit Hagg, 07554 8682, Kinderhaus Altheim 
Hannah Monkos, 0159 04204023, Familien-
treff Frickingen 

Psst....im Raum nebenan dreht sich an die-
sem Tag alles rund ums Thema „Upcycling“. 
Einfach mal in der Nachhaltigkeitswerkstatt 
vorbei schauen! 

 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
Am Dienstag, 21. November 23 feierte
Herr Karl-Heinz Nowak 
aus Frickingen seinen 
80. Geburtstag. 
Bürgermeister Jürgen 
Stukle gratulierte dem 
Jubilar und wünschte 
ihm viel Gesundheit, 
Glück, Zufriedenheit so-
wie weitere gesegnete 
Jahre. 

 
Wunschzettelbaum im Rathaus 
Frickingen 
Weihnachtsbaumaktion für Kinder und 
Senioren/innen 
Der Weihnachtsbaum mit den roten 
Wunschzetteln für die Kinder und den grü-
nen für die Senioren steht in diesem Jahr 
im Erdgeschoss des Rathauses. Mit der Ak-
tion der Soroptimistinnen von Überlingen 
in Zusammenarbeit mit unserem Familien-
treff können Sie einen Wunsch erfüllen oder 
spenden. 
Wer den Wunsch eines Kindes, Jugendli-
chen, oder eines/r Senior/in erfüllen möchte, 
nimmt sich einen anonymisierten Wunsch-
zettel vom Baum. Die Geschenkwünsche 
haben einen Wert zwischen 25 und 35 €. 
Nachdem das Geschenk gekauft ist, bringen 
Sie es (weihnachtlich verpackt und mit dem 
Wunschzettel als Geschenkanhänger verse-
hen) bis spätestens zum 4. Dezember  zum 

Rathaus Frickingen zurück. Die Geschenke 
werden dem Familientreff übergeben der 
dafür sorgt, dass alle Geschenke rechtzeitig 
vor Weihnachten zu den Kindern und Ju-
gendlichen kommen. 

Lassen Sie sich anstecken von der Vorfreude 
der Kinder und der Senioren und Seniorin-
nen. Schenken Sie einen glücklichen Mo-
ment in der Weihnachtszeit. 

Wer keine Zeit hat, ein Geschenk zu be-
sorgen, kann die Aktion auch mit einer 
Spende unterstützen: 

Sorop Hilfe e.V. Überlingen - BIC: SOLA-
DES1KNZ - IBAN: DE76 6905 0001 0001 1105 
76 bei der Sparkasse Bodensee, Verwen-
dungszweck „Weih-
nachtsbaum“. 

Die Soroptimistin-
nen bedanken sich 
schon jetzt für Ihre 
Bereitschaft, einem 
Kind, Jugendli-
chen, oder einem/r 
Senior/in aus der 
Gemeinde eine 
Freude durch ein 
Geschenk zu Weihnachten zu bereiten! 
 

Mitteilungen aus dem Rathaus

Terminankündigung

Seniorennachmittag 
am Sonntag, 03. Dezember um
14.00 Uhr in die Graf-Burchard-Halle. 
Eine Gemeinschaftsveranstaltung der 
Gemeinde Frickingen  und des DRK 
Ortsvereins Salemertal e.V. 

Öffnungszeiten im November 
für das Einwohnermeldeamt/
Standesamt 
Aufgrund von Weiterbildungen ist das 
Einwohnermeldeamt/Standesamt am 
Mittwoch, den 29.11.2023 ganztägig 
nicht besetzt. 
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GutscheinKarte 
für Einkaufs-Erlebnisse in Frickingen 
Die Frickinger GutscheinKarte, die bisher bei 
8 Akzeptanzstellen in Frickingen eingelöst 
werden kann, ist im Rathaus Frickingen er-
hältlich. 

Es können Beträge zwischen 5 und 150 EUR 
aufgeladen werden.

Weitere Informationen unter
www.frickingen.de/Gutscheinkarte 
Gutscheinbeträge können eingelöst werden 
bei:

•	 Eschbach‘s Küferkeller

•	 Hugo Gimenez - Suchmaschinenmarke-
ting

•	 Lagerhäusle Kultur-Restaurant

•	 Metzgerei Hügle

•	 Obstgut Kohler

•	 Pizzeria La Dolce Vita

•	 Löwen Altheim

•	 Weinhandel Philipp Weber

Information für Gutscheinkartenbesitzer: 
Bitte beachten Sie, dass gem. der regel-
mäßigen Verjährungsfrist aus dem BGB 
(§195 in Verbindung mit §199) zum Ende 
des Jahres 2023 Guthaben aus Karten die 
im Jahr 2020 gekauft und nicht ausgege-
ben wurden verfallen.

Wir bitten, dies zu berücksichtigen und die 
entsprechenden Guthaben bis Ende des 
Jahres einzulösen. 

Abschlagszahlung Wasser-/ 
Abwassergebühren 
Am 01.12.2023   ist die 3. Abschlagszahlung 
für die Wasser- und Abwassergebühren fäl-
lig. Bitte überweisen Sie den fälligen Betrag 
– falls noch nicht geschehen – oder erteilen 
Sie uns ein SEPA-Basislastschriftmandat. 

Ihre Gemeindekasse

Abschaffung von Kinderreise-
pässen zum 01.01.2024 
Zum 01.01.2024 gibt es im Pass- und 
Personalausweiswesen eine Änderung. 
Ab dem 01.01.2024 gibt es keine Kin-
derreisepässe mehr. Anstelle tritt der 
elektronische Personalausweis und/
oder Reisepass für Babys/Kinder. 

Hintergrund der Abschaffung ist die 
Nutzbarkeit im Hinblick auf eine einge-
schränkte/fehlende Anerkennung von 
Kinderreisepass-Dokumenten durch 
andere Staaten.

Zusätzlich kommt noch der jährliche 
Aufwand der Neubeantragung oder 
Verlängerung und des kurzen Gültig-
keitszeitraums eines Kinderreisepasses. 

Die bereits ausgestellten Kinderreise-
pässe verlieren erst nach Ablaufdatum 
ihre Gültigkeit. Jedoch kann es möglich 
sein, dass diese Art von Ausweisen ab 
dem 01.01.2024 bei Reisen nicht mehr 
anerkannt werden. 

Bis zum 31.12.2023 können die beste-
henden Kinderreisepässe auf Antrag 
verlängert oder neu ausgestellt werden. 

Bitte beachten Sie bei Ihrer nächsten 
Reiseplanung die Bearbeitungsdauer 
der Dokumente. 

Bei Rückfragen steht Ihnen das Ein-
wohnmeldeamt Frau Ziegler 07554 
9830-20 und Frau Baur 07554 9830-22 
gerne zur Verfügung. 

Matthias Bühler tritt Stelle als Hausmeister an 
Zum 01. November begrüßte Bürgermeister Jürgen Stukle 
gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Rathauses Matthias Bühler. Herr Bühler übernimmt die Auf-
gaben unseres langjährigen Hausmeisters Bernhard Maurer. 
Bürgermeister Stukle bedankt sich bei Bernhard Maurer für 
sein jahrelanges Engagement für die Gemeinde.

Zum Jahresende verlässt Bernhard Maurer das Team um sich 
einer selbständigen Tätigkeit zu widmen; dafür alles Gute! 

Herrn Bühler hieß Bürgermeister Stukle willkommen und 
wünschte ihm für seine neuen Aufgaben viel Erfolg. 
Er ist unter der veröffentlichten und bekannten Mobilnum-
mer 0175 464 2717 telefonisch erreichbar.

Angebote für Seniorinnen und 
Senioren 
Die Angebote für Seniorinnen und Se-
nioren in der Gemeinde sind in einem 
neuen Flyer zusammengefasst.

Auf einer Seite erhalten Sie einen ge-
samten Überblick zu den verschiedenen 
Programmen mit Ansprechpartnern. 
Schauen Sie gerne im Rathaus vorbei 
und nehmen Sie sich Ihr Exempar mit. 
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Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Frickingen 
(Feuerwehrsatzung - FwS) 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung in 
Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3, 
§ 7 Abs.1 Satz 1, § 8 Absatz 2 Satz 2 HS. 2, § 
10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18 Abs. 1 
Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes hat 
der Gemeinderat Frickingen am 20.06.2023 
folgende Satzung beschlossen 

§ 1 Name und Gliederung der 
Freiwilligen Feuerwehr 

(1)  Die Freiwillige Feuerwehr Frickingen, in 
dieser Satzung Feuerwehr genannt, ist 
eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe 
dienende Einrichtung der Gemeinde Fri-
ckingen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit. 

(2)  Die Feuerwehr besteht als Gemeinde-
feuerwehr aus 

 1.   der Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr 

 2.  der Altersabteilung 
 3.  der Jugendfeuerwehr
 4.  Kinderfeuerwehr (Kindergruppe) 
  

§ 2 Aufgaben 

(1) Die Feuerwehr hat 
 1.   bei Schadenfeuer (Bränden) und öf-

fentlichen Notständen Hilfe zu leis-
ten und den Einzelnen und das Ge-
meinwesen vor hierbei drohenden 
Gefahren zu schützen und 

 2.   zur Rettung von Menschen und Tie-
ren aus lebensbedrohlichen Lagen 
technische Hilfe zu leisten. 

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein 
Naturereignis, einen Unglücksfall oder der-
gleichen verursachtes Ereignis, das zu einer 
gegenwärtigen oder unmittelbar bevor-
stehenden Gefahr für das Leben und die 
Gesundheit von Menschen und Tieren oder 
für andere wesentliche Rechtsgüter führt, 
von dem die Allgemeinheit, also eine un-
bestimmte und nicht bestimmbare Anzahl 
von Personen, unmittelbar betroffen ist und 
bei dem der Eintritt der Gefahr oder des 
Schadens nur durch außergewöhnliche So-
fortmaßnahmen beseitigt oder verhindert 

werden kann. 

(2)   Der Bürgermeister kann die Feuerwehr 
beauftragen (vgl. § 11 Abs. 2 Hauptsat-
zung der Gemeinde Frickingen) 

 1.   mit der Abwehr von Gefahren bei an-
deren Notlagen für Menschen, Tiere 
und Schiffe und 

 2.   mit Maßnahmen der Brandverhü-
tung, insbesondere der Brandschut-
zaufklärung und -erziehung sowie 
der Brandsicherheitswache. 

  
§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr 

(1)  I n die Einsatzabteilungen der Gemein-
defeuerwehr können auf Grund freiwil-
liger Meldung Personen als ehrenamt-
lich Tätige aufgenommen werden, die 

 1.   das 17. Lebensjahr vollendet haben; 
sie dürfen erst nach Vollendung des 
18. Lebensjahres an Einsätzen teil-
nehmen, 

 2.   den gesundheitlichen Anforderun-
gen des Feuerwehrdienstes gewach-
sen sind, 

 3.   geistig und charakterlich für den Feu-
erwehrdienst geeignet sind, 

 4.   sich zu einer längeren Dienstzeit be-
reit erklären, 

 5.   nicht infolge Richterspruchs nach § 
45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verloren haben, 

 6.   keinen Maßregeln der Besserung und 
Sicherung nach § 61 StGB mit Ausnah-
me der Nummer 5 (Entziehung der 
Fahrerlaubnis) unterworfen sind und 

 7.   nicht wegen Brandstiftung nach §§ 
306 bis 306c StGB verurteilt wurden. 

Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindes-
tens 10 Jahre betragen. 

(2)   Die Aufnahme in die Einsatzabteilun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt 
für die ersten zwölf Monate auf Probe. 
Innerhalb der Probezeit soll der Feuer-
wehrangehörige erfolgreich an einem 
Grundausbildungslehrgang teilnehmen. 
Aus begründetem Anlass kann die Probe-

zeit verlängert werden. Auf eine Probezeit 
kann verzichtet oder sie kann abgekürzt 
werden, wenn Angehörige einer Jugend-
feuerwehr oder einer Musikabteilung in 
eine Einsatzabteilung übertreten oder 
eine Person eintritt, die bereits einer ande-
ren Gemeindefeuerwehr oder einer Werk-
feuerwehr angehört oder angehört hat. 

(3)   Bei Personen mit besonderen Fähigkei-
ten und Kenntnissen (§ 11 Abs. 4 FwG) 
kann der Feuerwehrausschuss im Einzel-
fall die Aufnahme abweichend von den 
Absätzen 1 und 2 regeln sowie Ausnah-
men von der Beendigung des ehrenamt-
lichen Feuerwehrdienstes nach § 4 Abs. 
1 Nr. 5 und den Dienstpflichten nach § 5 
Abs. 5 und 6 zulassen. 

(4)   Aufnahmegesuche sind schriftlich an den 
Abteilungskommandanten zu richten. 
Vor Vollendung des 18. Lebensjahrs ist 
die schriftliche Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten erforderlich. Über die 
Aufnahme auf Probe, die Verkürzung oder 
Verlängerung der Probezeit und die end-
gültige Aufnahme entscheidet der Feuer-
wehrausschuss. Der Abteilungsausschuss 
der Einsatzabteilung, der der Bewerber 
angehören soll, ist zu hören. Neu aufge-
nommene Angehörige der Gemeindefeu-
erwehr werden vom Feuerwehrkomman-
danten durch Handschlag verpflichtet. 

(5)   Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme be-
steht nicht. Eine Ablehnung ist dem Ge-
suchsteller vom Bürgermeister schrift-
lich mitzuteilen. 

(6)   Jeder Angehörige der Gemeindefeuer-
wehr erhält einen vom Bürgermeister 
ausgestellten Dienstausweis. 

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen 
Feuerwehrdienstes 

(1)   Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in 
einer Einsatzabteilung der Freiwilligen 
Feuerwehr endet, wenn der ehrenamt-
lich tätige Angehörige der Gemeinde-
feuerwehr 

Nachhaltiges Frickingen

Amtliche Bekanntmachungen
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 1.  die Probezeit nicht besteht, 
 2.   während oder mit Ablauf der Probe-

zeit seinen Austritt erklärt,
 3.   seine Dienstverpflichtung nach § 12 

Abs. 2 FwG erfüllt hat, 
 4.   den gesundheitlichen Anforderun-

gen des Feuerwehrdienstes nicht 
mehr gewachsen ist, 

 5.  das 65. Lebensjahr vollendet hat, 
 6.   infolge Richterspruchs nach § 45 

StGB die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter verloren hat, 

 7.   Maßregeln der Besserung und Siche-
rung nach § 61 StGB mit Ausnahme 
der Nummer 5 (Entziehung der Fahr-
erlaubnis) unterworfen wird oder 

 8.   wegen Brandstiftung nach §§ 306 bis 
306c StGB verurteilt wurde. 

(2)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehran-
gehörige ist auf seinen Antrag vom Bür-
germeister aus dem Feuerwehrdienst 
in einer Einsatzabteilung zu entlassen, 
wenn 

 1.   er nach § 6 Abs. 2 Satz 1 in die Alter-
sabteilung überwechseln möchte, 

 2.   der Dienst in der Einsatzabteilung 
aus persönlichen oder beruflichen 
Gründen nicht mehr möglich ist, 

 3.   er seine Wohnung in eine andere Ge-
meinde verlegt oder 

 4.   er nicht in der Gemeinde wohnt und 
er seine Arbeitsstätte in eine andere 
Gemeinde verlegt. 

  In den Fällen der Nummern 3 und 4 kann 
der Feuerwehrangehörige nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses auch 
ohne seinen Antrag entlassen werden. 
Der Betroffene ist vorher anzuhören. 

(3)   Der Antrag auf Entlassung ist unter An-
gabe der Gründe schriftlich über den 
Abteilungskommandanten beim Feuer-
wehrkommandanten einzureichen. 

(4)   Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehran-
gehöriger, der seine Wohnung in eine 
andere Gemeinde verlegt, hat dies bin-
nen einer Woche dem Feuerwehrkom-
mandanten anzuzeigen. Das gleiche gilt, 
wenn er nicht in der Gemeinde wohnt 
und er seine Arbeitsstätte in eine andere 
Gemeinde verlegt. 

(5)   Der Gemeinderat kann nach Anhörung 
des Feuerwehrausschusses den ehren-
amtlichen Feuerwehrdienst eines Feuer-
wehrangehörigen aus wichtigem Grund 
beenden. Dies gilt insbesondere 

 1.   bei fortgesetzter Nachlässigkeit im 
Dienst, 

 2.   bei schweren Verstößen gegen die 
Dienstpflichten, 

 3.   bei erheblicher schuldhafter Schädi-
gung des Ansehens der Feuerwehr 
oder 

 4.   wenn sein Verhalten eine erhebliche 
und andauernde Störung des Zusam-
menlebens in der Gemeindefeuerwehr 
verursacht hat oder befürchten lässt. 

  Der Betroffene ist vorher anzuhören. 
Der Bürgermeister hat die Beendigung 
des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes 
durch schriftlichen Bescheid festzustel-
len. 

(6)   Angehörige der Gemeindefeuerwehr, 
die ausgeschieden sind, erhalten auf An-
trag eine Bescheinigung über die Zuge-
hörigkeit zur Feuerwehr. 

  
§ 5 Rechte und Pflichten der 

Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 

(1)   Die Angehörigen der Einsatzabteilun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meindefeuerwehr haben das Recht, den 
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkom-
mandanten, seinen Stellvertreter und 
die Mitglieder des Feuerwehrausschus-
ses zu wählen. Sie haben außerdem das 
Recht, ihren Abteilungskommandanten, 
seinen Stellvertreter und die Mitglieder 
ihres Abteilungsausschusses zu wählen. 

(2)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr erhalten nach 
Maßgabe des § 16 FwG und der örtlichen 
Satzung über die Entschädigung der eh-
renamtlich tätigen Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr eine Entschädigung. 

(3)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr erhalten bei 
Sachschäden, die sie in Ausübung oder 
infolge des Feuerwehrdienstes erleiden 
einen Ersatz nach Maßgabe des § 17 
FwG. 

(4)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr sind für die 
Dauer der Teilnahme an Einsätzen oder 
an der Aus- und Fortbildung nach Maß-
gabe des § 15 FwG von der Arbeits- oder 
Dienstleistung freigestellt. 

(5)   Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr sind verpflich-
tet (§ 14 Abs. 1 FwG) 

 1.   am Dienst- und an Aus- und Fortbil-
dungslehrgängen regelmäßig und 
pünktlich teilzunehmen, 

 2.   bei Alarm sich unverzüglich zum 
Dienst einzufinden, 

 3.   den dienstlichen Weisungen der Vor-
gesetzten nachzukommen, 

 4.   im Dienst ein vorbildliches Verhalten 
zu zeigen und sich den anderen An-
gehörigen der Feuerwehr gegenüber 
kameradschaftlich zu verhalten, 

 5.   die Ausbildungs- und Unfallverhü-
tungsvorschriften für den Feuer-
wehrdienst zu beachten, 

 6.   die ihnen anvertrauten Ausrüstungs-
stücke, Geräte und Einrichtungen ge-
wissenhaft zu pflegen und sie nur zu 
dienstlichen Zwecken zu benutzen, 
und 

 7.   über alle Angelegenheiten Ver-
schwiegenheit zu wahren, von denen 
sie im Rahmen ihrer Dienstausübung 
Kenntnis erlangen und deren Ge-

heimhaltung gesetzlich vorgeschrie-
ben, besonders angeordnet oder ih-
rer Natur nach erforderlich ist. 

(6)   Die Angehörigen der Einsatzabteilun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meindefeuerwehr haben eine Abwesen-
heit von länger als zwei Wochen dem 
Feuerwehrkommandanten oder dem 
von ihm Beauftragten rechtzeitig vorher 
anzuzeigen und eine Dienstverhinde-
rung bei ihrem Vorgesetzten vor dem 
Dienstbeginn zu melden, spätestens 
jedoch am folgenden Tage die Gründe 
hierfür zu nennen. 

(7)   Aus beruflichen, gesundheitlichen, fami-
liären oder persönlichen Gründen kann 
ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger 
der Gemeindefeuerwehr auf Antrag 
vom Feuerwehrkommandanten vorü-
bergehend von seinen Dienstpflichten 
nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 befreit wer-
den. Unter den gleichen Voraussetzun-
gen kann der Feuerwehrkommandant 
nach Anhörung des Feuerwehr- und 
des Abteilungsausschusses auf Antrag 
Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 
2 dauerhaft beschränken. 

(8)   Ist ein ehrenamtlich tätiger Angehöriger 
der Gemeindefeuerwehr gleichzeitig 
Mitglied einer Berufsfeuerwehr, einer 
Werkfeuerwehr oder hauptamtlicher 
Feuerwehrangehöriger, haben die sich 
hieraus ergebenden Pflichten Vorrang 
vor den Dienstpflichten nach Absatz 5 
Nr. 1 und 2. 

(9)   Verletzt ein ehrenamtlich tätiger An-
gehöriger der Gemeindefeuerwehr 
schuldhaft die ihm obliegenden Dienst-
pflichten, kann ihm der Feuerwehrkom-
mandant einen Verweis erteilen. Grobe 
Verstöße kann der Bürgermeister auf 
Antrag des Feuerwehrkommandanten 
mit einer Geldbuße bis zu 1000 Euro 
ahnden. Der Bürgermeister kann zur 
Vorbereitung eines Beschlusses des Ge-
meinderats auf Beendigung des Feuer-
wehrdienstes nach § 4 Abs. 5 den ehren-
amtlich tätigen Feuerwehrangehörigen 
auch vorläufig des Dienstes entheben, 
wenn andernfalls der Dienstbetrieb 
oder die Ermittlungen beeinträchtigt 
würden. Der Betroffene ist vor einer Ent-
scheidung nach den Sätzen 1 bis 3 anzu-
hören. 

§ 6 Altersabteilung  
(1)   In die Altersabteilung wird unter Über-

lassung der Dienstkleidung übernom-
men, wer nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 und 
Abs. 2 Nr. 2 bis 4 aus dem ehrenamtli-
chen Feuerwehrdienst in einer Einsatz-
abteilung ausscheidet und keine gegen-
teilige Erklärung abgibt. 

(2)   Der Feuerwehrausschuss kann auf ih-
ren Antrag Angehörige der Feuerwehr, 
die das 55. Lebensjahr vollendet haben, 
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unter Belassung der Dienstkleidung aus 
der Einsatzabteilung in die Altersabtei-
lung übernehmen (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
1). Unter denselben Voraussetzungen 
können Angehörige der Musikabteilun-
gen übernommen werden; sie können 
gleichzeitig Angehörige der Musikabtei-
lung bleiben. 

(3)   Der Leiter der Altersabteilung und sein 
Stellvertreter werden von den Angehö-
rigen ihrer Abteilung auf die Dauer von 
fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt 
und nach Zustimmung des Feuerwehr-
ausschusses zu der Wahl durch den 
Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie 
haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amts-
zeit oder im Falle ihres vorzeitigen Aus-
scheidens bis zum Dienstantritt eines 
Nachfolgers weiterzuführen. Sie können 
vom Gemeinderat nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses abberufen wer-
den 

(4)   Der Leiter der Altersabteilung ist für die 
ordnungsgemäße Erfüllung der Aufga-
ben seiner Abteilung verantwortlich; er 
unterstützt den Feuerwehrkommandan-
ten. Er wird vom stellvertretenden Leiter 
der Altersabteilung unterstützt und von 
ihm in seiner Abwesenheit mit allen 
Rechten und Pflichten vertreten. 

(5)   Die Angehörigen der Altersabteilung, die 
hierfür die erforderlichen gesundheitli-
chen und fachlichen Anforderungen er-
füllen, können vom Feuerwehrkomman-
danten im Einvernehmen mit dem Leiter 
der Altersabteilung zu Übungen und Ein-
sätzen herangezogen werden. 

 
§ 7 Jugendfeuerwehr 

(1)   Die Jugendfeuerwehr besteht aus der 
Jugendgruppe und der Kindergruppe, 
die auf Beschluss des Feuerwehraus-
schusses bei den Einsatzabteilungen ge-
bildet werden. 

(2)   In die Jugendfeuerwehr und der Kinder-
gruppe können Personen bis zum voll-
endeten 17. Lebensjahr aufgenommen 
werden, wenn sie 

 1.   den gesundheitlichen Anforderun-
gen des Feuerwehrdienstes gewach-
sen sind, 

 2.   geistig und charakterlich für den Feu-
erwehrdienst geeignet sind, 

 3.   sich zu einer längeren Dienstzeit be-
reit erklären, 

 4.   nicht infolge Richterspruchs nach § 
45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter verloren haben, 

 5.   keinen Maßregeln der Besserung und 
Sicherung nach § 7 des Jugendge-
richtsgesetzes (JGG) mit Ausnahme 
der Entziehung der Fahrerlaubnis un-
terworfen sind und 

 6.   nicht wegen Brandstiftung nach §§ 
306 bis 306c StGB verurteilt wurden. 

  Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zu-
stimmung der Erziehungsberechtigten 
beantragt werden. Über die Aufnahme 
und das dafür maßgebende Mindestal-
ter entscheidet der Feuerwehraus-
schuss. 

(3)   Der Übergang von der Kindergruppe in 
die Jugendfeuerwehr ergeht mit dem 
Einvernehmen der Leitung der Jugend-
feuerwehr. 

(4)   Die Zugehörigkeit des Angehörigen der 
Jugendfeuerwehr zur Jugendfeuerwehr 
endet, wenn 

 1.   er in eine Einsatzabteilung der Feuer-
wehr aufgenommen wird, 

 2.   er aus der Jugendfeuerwehr austritt, 
 3.   die Erziehungsberechtigten ihre Zu-

stimmung schriftlich zurücknehmen, 
 4.   er den gesundheitlichen Anforderun-

gen nicht mehr gewachsen ist, 
 5.   er das 18. Lebensjahr vollendet oder 
 6.   der Feuerwehrausschuss den Dienst 

in der Jugendfeuerwehr aus wichti-
gem Grund beendet. § 4 Abs. 5 gilt 
entsprechend. 

(5)  Die Zugehörigkeit des Angehörigen der 
Kindergruppe endet, wenn 

 1.   er in die Jugendfeuerwehr aufge-
nommen wird, 

 2.   er aus der Kindergruppe austritt, 
 3.   die Erziehungsberechtigten ihre Zu-

stimmung schriftlich zurücknehmen, 
 4.   er den gesundheitlichen Anforderun-

gen nicht mehr gewachsen ist, 
 5.  er das 12. Lebensjahr vollendet oder 
 6.   der Feuerwehrausschuss den Dienst 

in der Kindergruppe aus wichtigem 
Grund beendet. § 4 Abs. 5 gilt ent-
sprechend. 

(6)   Der Leiter der Jugendabteilungen (Ju-
gendfeuerwehrwart und Leitung Kin-
dergruppe) und seine Stellvertreter 
werden von den Angehörigen ihrer Ab-
teilung auf die Dauer von fünf Jahren in 
geheimer Wahl gewählt und nach Zu-
stimmung des Feuerwehrausschusses 
zu der Wahl durch den Feuerwehrkom-
mandanten bestellt. Sie haben ihr Amt 
nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle 
ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum 
Dienstantritt eines Nachfolgers weiter-
zuführen. Der Feuerwehrkommandant 
kann geeignet erscheinende Angehöri-
ge der Gemeindefeuerwehr mit der vor-
läufigen Leitung der Jugendfeuerwehr 
beauftragen. Der Jugendfeuerwehrwart 
muss einer Einsatzabteilung der Ge-
meindefeuerwehr angehören und soll 
den Lehrgang Jugendfeuerwehrwart 
besucht haben. Der Jugendfeuerwehr-
wart und sein Stellvertreter können vom 
Gemeinderat nach Anhörung des Feuer-
wehrausschusses abberufen werden 

(7)   Der Jugendfeuerwehrwart und der 
Leiter der Kindergruppe ist für die ord-
nungsgemäße Erfüllung der Aufgaben 

seiner Gruppe verantwortlich; er unter-
stützt den Feuerwehrkommandanten. 
Er wird vom stellvertretenden Leiter der 
Jugendgruppen unterstützt und von 
ihm in seiner Abwesenheit mit allen 
Rechten und Pflichten vertreten. 

 
§ 8 Ehrenmitglieder 

Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des 
Feuerwehrausschusses 
1.   Personen, die sich um das örtliche Feu-

erwehrwesen besondere Verdienste er-
worben oder zur Förderung des Brand-
schutzes wesentlich beigetragen haben, 
die Eigenschaft als Ehrenmitglied und 

2.   bewährten Feuerwehr- und Abteilungs-
kommandanten nach Beendigung ihrer 
Amtszeit die Eigenschaft als Ehrenkom-
mandant verleihen. 

§ 9 Organe der Feuerwehr 

Organe der Feuerwehr sind 
1.  Feuerwehrkommandant, 
2.  Leiter der Altersabteilung, der Jugend-
feuerwehr und der Kindergruppe, 
3.  Feuerwehrausschuss, 
4.  Hauptversammlung, 
  

§ 10 Feuerwehrkommandant und 
Stellvertreter  

(1)   Der Leiter der Feuerwehr ist der Feuer-
wehrkommandant. 

(2)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehr-
kommandant und seine Stellvertreter 
werden von den Angehörigen der Ein-
satzabteilungen der Gemeindefeuer-
wehr aus deren Mitte in geheimer Wahl 
gewählt. Die Amtszeit beträgt fünf Jah-
re. 

(3)   Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen 
Feuerwehrkommandanten und seiner 
Stellvertreter werden in der Hauptver-
sammlung durchgeführt. 

(4)   Zum ehrenamtlich tätigen Feuerwehr-
kommandanten und seine Stellvertre-
ter können nur gewählt werden, wer 

 1.   einer Einsatzabteilung der Gemein-
defeuerwehr angehört, 

 2.   über die für dieses Amt erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen 
verfügt und 

 3.   die nach den Verwaltungsvorschrif-
ten des Innenministeriums erforder-
lichen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen erfüllt. 

(5)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehr-
kommandant und seine Stellvertreter 
werden nach der Wahl und nach Zu-
stimmung durch den Gemeinderat 
vom Bürgermeister bestellt. 

(6)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehr-
kommandant und seine Stellvertreter 
haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amts-
zeit oder im Falle ihres vorzeitigen Aus-
scheidens bis zum Dienstantritt eines 
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Nachfolgers weiterzuführen. Kommt 
binnen drei Monaten nach Freiwerden 
der Stelle oder nach Versagung der 
Zustimmung keine Neuwahl zustande, 
bestellt der Bürgermeister den vom 
Gemeinderat gewählten Feuerwehr-
angehörigen zum Feuerwehrkomman-
danten oder seine Stellvertreter (§ 8 
Abs. 2 Satz 3 FwG). Diese Bestellung 
endet mit der Bestellung eines Nach-
folgers nach Absatz 5. 

(7)   Gegen eine Wahl des ehrenamtlich 
tätigen Feuerwehrkommandanten 
und der Stellvertreter kann binnen ei-
ner Woche nach der Wahl von jedem 
Wahlberechtigten Einspruch bei der 
Gemeinde erhoben werden. Nach Ab-
lauf der Einspruchsfrist können weitere 
Einspruchsgründe nicht mehr geltend 
gemacht werden. Gegen die Entschei-
dung über den Einspruch können der 
Wahlberechtigte, der Einspruch erho-
ben hat, und der durch die Entschei-
dung betroffene Bewerber unmittelbar 
Anfechtungs- oder Verpflichtungskla-
ge erheben. 

(8)  Vor der Bestellung eines hauptberuflich 
tätigen Feuerwehrkommandanten oder 
eines hauptberuflich tätigen Stellvertre-
ters des Feuerwehrkommandanten ist 
der Feuerwehrausschuss zu hören. 

(9)   Der Feuerwehrkommandant ist für 
die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr 
verantwortlich (§ 9 Abs. 1 Satz 1 FwG) 
und führt die ihm durch Gesetz und 
diese Satzung übertragenen Aufgaben 
durch. Er hat insbesondere 

 1.   eine Alarm- und Ausrückeordnung 
für die Aufgaben nach § 2 aufzustel-
len und fortzuschreiben und sie dem 
Bürgermeister mitzuteilen, 

 2.   auf die ordnungsgemäße feuer-
wehrtechnische Ausstattung hinzu-
wirken, 

 3.   für die Aus- und Fortbildung der An-
gehörigen der Gemeindefeuerwehr 
und 

 4.   für die Instandhaltung der Feuer-
wehrausrüstungen und -einrich-
tungen zu sorgen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 
FwG), 

 5.   die Zusammenarbeit bei Übungen 
und Einsätzen zu regeln, 

 6.   die Tätigkeit der Abteilungskom-
mandanten, der Leiter der Altersab-
teilung, der Jugendfeuerwehr und 
der Kindergruppe sowie des Kassen-
verwalters und des Gerätewarts zu 
überwachen, 

 7.   dem Bürgermeister über Dienstbe-
sprechungen zu berichten, 

 8.   Beanstandungen in der Löschwas-
serversorgung dem Bürgermeister 
mitzuteilen. 

  Die Gemeinde hat ihn bei der Durch-
führung seiner Aufgaben angemessen 
zu unterstützen. 

(10)   Der Feuerwehrkommandant hat den 
Bürgermeister und den Gemeinderat 
in allen feuerwehrtechnischen Ange-
legenheiten von sich aus zu beraten. 
Er soll zu den Beratungen der Gemein-
deorgane über Angelegenheiten der 
Feuerwehr mit beratender Stimme zu-
gezogen werden. 

(11)   Die stellvertretende Feuerwehrkom-
mandanten haben den Feuerwehr-
kommandanten zu unterstützen und 
ihn in seiner Abwesenheit mit allen 
Rechten und Pflichten zu vertreten. 

(12)   Der ehrenamtlich tätige Feuerwehr-
kommandant und seine Stellvertreter 
können vom Gemeinderat nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses abbe-
rufen werden (§ 8 Abs. 2 Satz 5 FwG). 

  
§ 11 Unterführer 

(1)  Die Unterführer (Zug- und Gruppenfüh-
rer) dürfen nur bestellt werden, wenn sie 
 1.   einer Einsatzabteilung der Feuerwehr 

angehören, 
 2.   über die für ihr Amt erforderlichen, 

Kenntnisse und Erfahrungen verfü-
gen und 

 3.   die nach den Verwaltungsvorschrif-
ten des Innenministeriums erforder-
lichen persönlichen und fachlichen 
Voraussetzungen erfüllen. 

(2)   Die Unterführer werden vom Feuerwehr-
kommandanten auf Vorschlag des Aus-
schusses auf die Dauer von fünf Jahren 
bestellt. Der Feuerwehrkommandant 
kann die Bestellung nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses widerrufen. Die 
Unterführer haben ihre Dienststellung 
nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle 
eines vorzeitigen Ausscheidens bis zur 
Bestellung des Nachfolgers wahrzuneh-
men. 

(3)   Die Unterführer führen ihre Aufgaben 
nach den Weisungen der Vorgesetzten 
aus. 

  
§ 12 Schriftführer, Kassenverwalter, 

Pressesprecher, Gerätewart 

(1)   Der Schriftführer, der Kassenverwalter, 
sowie sein Stellvertreter werden (von 
der Einsatzmannschaft), bzw. vom Feu-
erwehrausschuss auf fünf Jahre gewählt. 
Der Gerätewart wird vom Feuerwehr-
kommandanten nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses im Einverneh-
men mit dem Bürgermeister eingesetzt 
und abberufen. Vor der Bestellung eines 
hauptberuflich tätigen Feuerwehrgerä-
tewarts oder der Übertragung der Auf-
gaben des Feuerwehrgerätewarts auf 
einen Gemeindebediensteten ist der 
Feuerwehrausschuss zu hören. 

(2)   Der Schriftführer hat über die Sitzungen 
des Feuerwehrausschusses und über die 
Hauptversammlung jeweils eine Nieder-

schrift zu fertigen und in der Regel die 
schriftlichen Arbeiten der Feuerwehr zu 
erledigen. 

(3)   Der Kassenverwalter hat die Kamerad-
schaftskasse (§ 16) und die Jugendkasse 
zu verwalten und sämtliche Einnahmen 
und Ausgaben nach der Ordnung des 
Wirtschaftsplans zu verbuchen. Er wird 
von seiner Stellvertretung unterstützt 
und von ihm in seiner Abwesenheit mit 
allen Rechten und Pflichten vertreten. 
Zahlungen darf er nur aufgrund von 
Belegen und schriftlichen Anweisungen 
des Feuerwehrkommandanten anneh-
men und leisten. Die Gegenstände des 
Sondervermögens sind ab einem Wert 
von 500 € in einem Bestandsverzeichnis 
nachzuweisen. 

(4)   Der Gerätewart hat die Feuerwehrein-
richtungen und die Ausrüstung zu ver-
wahren und zu pflegen. Mängel sind 
unverzüglich dem Feuerwehrkomman-
danten zu melden. 

  
§ 13 Feuerwehrausschuss 

(1)   Der Feuerwehrausschuss besteht aus 
dem Feuerwehrkommandanten als dem 
Vorsitzenden und aus drei auf fünf Jahre 
in der Hauptversammlung gewählten 
Mitgliedern der Einsatzabteilungen der 
Freiwilligen Feuerwehr. 

(2)   Dem Feuerwehrausschuss gehören als 
Mitglied außerdem an 

 -   die Stellvertreter des Feuerwehrkom-
mandanten, 

 -  der Jugendfeuerwehrwart, 
 -  die Kindergruppenleitung, 
 -  der Kassenverwalter 
 -  der Schriftführer 
 -  die Leitung der Altersabteilung 

(3)   Der Vorsitzende beruft die Sitzungen 
des Feuerwehrausschusses ein. Er ist 
hierzu verpflichtet, wenn dies mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder verlangt. 
Die Einladung mit der Tagesordnung soll 
den Mitgliedern spätestens drei Tage vor 
der Sitzung zugehen. Der Feuerwehr-
ausschuss ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte der stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend ist. 

(4)   Der Bürgermeister ist von den Sitzungen 
des Feuerwehrausschusses durch Über-
senden einer Einladung mit Tagesord-
nung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er 
kann an den Sitzungen jederzeit teilneh-
men oder sich durch Beauftragte vertre-
ten lassen. 

(5)   Beschlüsse des Feuerwehrausschusses 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist der 
Antrag abgelehnt. 

(6)   Die Sitzungen des Feuerwehrausschus-
ses sind nicht öffentlich. Über jede Sit-
zung wird eine Niederschrift gefertigt; 
sie ist dem Bürgermeister sowie den 
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Ausschussmitgliedern zuzustellen. Die 
Niederschriften sind den Angehörigen 
der Einsatzabteilungen auf Verlangen 
zur Einsicht vorzulegen. 

(7)   Der Feuerwehrkommandant kann zu 
den Sitzungen auch andere Angehörige 
der Gemeindefeuerwehr beratend zu-
ziehen. 

§ 14 Hauptversammlung  
(1)   Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkom-

mandanten findet jährlich mindestens 
eine ordentliche Hauptversammlung 
der Angehörigen der Gemeindefeuer-
wehr statt. Der Hauptversammlung sind 
alle wichtigen Angelegenheiten der Feu-
erwehr, soweit für deren Behandlung 
nicht andere Organe zuständig sind, zur 
Beratung und Beschlussfassung vorzule-
gen. 

(2)   In der Hauptversammlung hat der Feu-
erwehrkommandant einen Bericht über 
das vergangene Jahr und der Kassen-
verwalter einen Bericht über den Rech-
nungsabschluss des Sondervermögens 
für die Kameradschaftspflege (§ 16) zu 
erstatten. Die Hauptversammlung be-
schließt über den Rechnungsabschluss. 

(3)   Die Hauptversammlung wird vom Feu-
erwehrkommandanten einberufen. Sie 
ist binnen eines Monats einzuberufen, 
wenn mindestens ein Drittel der Ange-
hörigen der Einsatzabteilungen der Ge-
meindefeuerwehr dies schriftlich unter 
Angaben von Gründen verlangt. Zeit-
punkt und Tagesordnung der Hauptver-
sammlung sind den Mitgliedern sowie 
dem Bürgermeister vierzehn Tage vor 
der Versammlung bekannt zu geben. 

(4)   Die Hauptversammlung ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte der An-
gehörigen der Einsatzabteilungen der 
Gemeindefeuerwehr anwesend ist oder 
an der Hauptversammlung nach Absatz 
6 Buchstabe b) in digitaler Form teil-
nimmt. Bei Beschlussunfähigkeit kann 
eine zweite Hauptversammlung einbe-
rufen werden, die ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden bzw. in digitaler 
Form teilnehmenden Angehörigen der 
Einsatzabteilungen der Gemeindefeuer-
wehr beschlussfähig ist. Beschlüsse der 
Hauptversammlung werden mit einfa-
cher Stimmenmehrheit gefasst. Auf An-
trag ist geheim abzustimmen. 

(5)   Über die Hauptversammlung wird eine 
Niederschrift gefertigt. Dem Bürger-
meister ist die Niederschrift auf Verlan-
gen vorzulegen. 

(6)   Sofern die Hauptversammlung in Form 
einer Präsenzveranstaltung aus schwer-
wiegenden Gründen nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt werden kann, 
entscheidet der Bürgermeister nach An-
hörung des Feuerwehrausschusses, ob

 1.  die Hauptversammlung auf einen 
zeitnahen Termin, jedoch maximal 
bis zu einem Jahr, verschoben wird 
oder

 2.  die Hauptversammlung in digitaler 
Form abgehalten wird.

  Schwerwiegende Gründe liegen ins-
besondere vor bei Naturkatastrophen, 
aus Gründen des Infektionsschutzes, bei 
sonstigen außergewöhnlichen Notsitua-
tionen oder wenn aus anderen Gründen 
eine ordnungsgemäße Durchführung 
unzumutbar wäre. 

  Die Hauptversammlung ohne persön-
liche Anwesenheit der Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr im Sitzungs-
raum kann nach Absatz 6 durchgeführt 
werden, sofern eine Beratung und 
Beschlussfassung durch zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton mittels 
geeigneter technischer Hilfsmittel, ins-
besondere in Form einer Videokonfe-
renz, möglich ist. 

  Die nach dem Feuerwehrgesetz und 
dieser Satzung durchzuführenden Wah-
len und die Fassung von Beschlüssen in 
geheimer Abstimmung sind im Rahmen 
einer Hauptversammlung nach Absatz 
6 Ziffer 2 nicht möglich. Für sie gilt § 15 
Absatz 7. 

§ 15 Wahlen 

(1)   Die nach dem Feuerwehrgesetz und die-
ser Satzung durchzuführenden Wahlen 
werden vom Feuerwehrkommandanten 
geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestel-
len die Wahlberechtigten einen Wahllei-
ter. 

(2)   Wahlen werden geheim mit Stimmzet-
teln durchgeführt. Wahlen in digitaler 
Form nach Absatz 7 Ziffer 3 werden 
ohne Stimmzettel durchgeführt. 

(3)   Bei der Wahl des Feuerwehrkomman-
danten und seiner Stellvertreter ist 
gewählt, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen der 
Wahlberechtigten erhalten hat. Wird 
diese Stimmenzahl nicht erreicht, findet 
eine Stichwahl zwischen den beiden Be-
werbern mit den meisten Stimmen statt, 
bei der die einfache Mehrheit entschei-
det. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl 
und erreicht dieser im ersten Wahlgang 
die erforderliche Mehrheit nicht, findet 
ein zweiter Wahlgang statt, in dem der 
Bewerber mehr als die Hälfte der abge-
gebenen gültigen Stimmen der Wahlbe-
rechtigten erhalten muss. 

(4)   Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehr-
ausschusses wird als Mehrheitswahl 
ohne das Recht der Stimmenhäufung 
durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte 
hat so viele Stimmen, wie Ausschuss-
mitglieder zu wählen sind. In den Feuer-
wehrausschuss sind diejenigen Angehö-

rigen der Gemeindefeuerwehr gewählt, 
die die meisten Stimmen erhalten ha-
ben. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Die nicht gewählten Mitglieder 
sind in der Reihenfolge ihrer Stimmen-
zahlen Ersatzmitglieder. Scheidet ein ge-
wähltes Ausschussmitglied aus, so rückt 
für den Rest der Amtszeit das Ersatzmit-
glied nach, das bei der Wahl die höchste 
Stimmenanzahl erzielt hat. 

(5)   Die Niederschrift über die Wahl des 
Feuerwehrkommandanten und seiner 
Stellvertreters ist innerhalb einer Woche 
nach der Wahl dem Bürgermeister zur 
Vorlage an den Gemeinderat zu überge-
ben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl 
nicht zu, findet innerhalb von drei Mo-
naten eine Neuwahl statt. 

(6)   Kommt binnen eines Monats die Wahl 
des Feuerwehrkommandanten oder 
seiner Stellvertreter nicht zustande oder 
stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht 
zu, so hat der Feuerwehrausschuss dem 
Bürgermeister ein Verzeichnis aller An-
gehörigen der Feuerwehr vorzulegen, 
die sich aufgrund ihrer Ausbildung und 
Bewährung im Feuerwehrdienst zur 
kommissarischen Bestellung (§ 8 Abs. 2 
Satz 3 FwG) eignen. 

(7)   Sofern die Hauptversammlung nach § 
14 Absatz 6 nicht in Form einer Präsenz-
veranstaltung durchgeführt wird, ent-
scheidet der Bürgermeister nach Anhö-
rung des Feuerwehrausschusses, ob 

 1.  die nach dem Feuerwehrgesetz und 
dieser Satzung durchzuführenden 
Wahlen und Beschlussfassungen in 
geheimer Abstimmung in einer Prä-
senzversammlung (Wahl-versamm-
lung) durchgeführt werden oder

 2.  zu treffende Beschlüsse in der bzw. 
die Wahlen durch die Versammlung 
in Form einer Briefwahl herbei- bzw. 
durchgeführt werden oder

 3.  zu treffende Beschlüsse in der bzw. 
die Wahlen durch die Versammlung 
in Form einer Online-Abstimmung 
bzw. -Wahl herbei- bzw. durchge-
führt werden.

(8)   Für die Wahlen in den Einsatzabteilun-
gen der Freiwilligen Feuerwehr sowie 
der Altersabteilung, der Jugendfeuer-
wehr und der Kindergruppe gelten die 
Absätze 2 bis 7 sinngemäß. 

  
§ 16 Sondervermögen für die Kamerad-

schaftspflege (Kameradschaftskasse) 
(1)   Für die Feuerwehr wird ein Sonderver-

mögen für die Kameradschaftspflege 
und die Durchführung von Veranstal-
tungen gebildet. 

(2)   Das Sondervermögen besteht aus 
 1.   Zuwendungen der Gemeinde und 

Dritter, 
 2.  Erträgen aus Veranstaltungen, 
 3.  sonstigen Einnahmen, 
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 4.   mit Mitteln des Sondervermögens er-
worbenen Gegenständen. 

(3)   Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zu-
stimmung des Bürgermeisters einen 
Wirtschaftsplan auf, der alle im Haus-
haltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der 
Kameradschaftskasse voraussichtlich 
eingehenden Einnahmen und zu leisten-
den Ausgaben enthält. Ausgaben kön-
nen für gegenseitig oder einseitig de-
ckungsfähig erklärt werden. Über- und 
außerplanmäßige Ausgaben können 
zugelassen werden, wenn ihre Deckung 
gewährleistet ist. Außerplanmäßige 
Ausgaben bedürfen der Zustimmung 
des Bürgermeisters. Verpflichtungen 
zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren dürfen nur eingegan-
gen werden, wenn der Wirtschaftsplan 
dazu ermächtigt. 

(4)   Über die Verwendung der Mittel be-
schließt der Feuerwehrausschuss. Der 
Feuerwehrausschuss kann den Feu-
erwehrkommandanten ermächtigen, 
über die Verwendung der Mittel bis zu 
einer bestimmten Höhe oder für einen 
festgelegten Zweck zu entscheiden. 
Der Feuerwehrkommandant vertritt bei 
Ausführung des Wirtschaftsplans den 
Bürgermeister. 

(5)   Die für das Sondervermögen einge-
richtete Sonderkasse (Kameradschafts-

kasse) ist jährlich mindestens einmal 
von zwei Rechnungsprüfern, die von 
der Hauptversammlung auf fünf Jahre 
bestellt werden, zu prüfen. Der Rech-
nungsabschluss ist dem Bürgermeister 
vorzulegen. 

6)   Für die Einsatzabteilungen der Freiwilli-
gen Feuerwehr und die Jugendgruppen 
werden ebenfalls Sondervermögen im 
Sinne des Absatzes 1 gebildet. Die Ab-
sätze 1 bis 5 gelten entsprechend. 

§ 17 Inkrafttreten 

(1)   Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 

(2)   Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung 
vom 14.07.2015 außer Kraft. 

  
Frickingen, den 20.06.2023 

gez. Jürgen Stukle 
Bürgermeister 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der 

Gemeinde Frickingen geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 

Anmerkung: 
Bei weiblichen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr sind die Mutterschutzvorschrif-
ten zu beachten. Die dort vorgeschriebenen 
Schutzfristen können im Hinblick auf die 
Tätigkeit in der Gemeindefeuerwehr für die 
Zeit vor und nach der Geburt verlängert wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass durch 
Schwangerschaft der Feuerwehrdienst nicht 
endet, da die Feuerwehrtauglichkeit nur vo-
rübergehend nicht mehr gegeben ist. Das 
Feuerwehrgesetz und die Satzung nennen 
als gesetzliche Gründe für die Beendigung 
des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes, 
dass er den gesundheitlichen Anforderun-
gen des Feuerwehrdienstes nicht mehr ge-
wachsen ist. Entsprechend der bisherigen 
Rechtslage ist aber davon auszugehen, 
dass eine „dauernde“ Dienstunfähigkeit“ 
erforderlich ist. Unterbrechungen des Feu-
erwehrdienstes infolge Schwangerschaft 
gelten daher als Dienstzeit. 

1. Änderungssatzung zur Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung  
(Abwassersatzung – AbwS) der Gemeinde Frickingen 

Aufgrund § 45b Abs. 4 des Wassergesetzes 
von Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 
der Gemeindeordnung von Baden-Würt-
temberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs.2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Frickingen am 
17.10.2023 folgende Änderungssatzung be-
schlossen: 

§ 1
§ 42 a Höhe der Abwassergebühr (Zähler) 

(1)   Die Zählergebühr gem. § 37 Abs. 2 be-
trägt 2,50 € / Monat. 

(2)   Bei der Berechnung der Zählergebühr 
wird der Monat, in dem der Zwischen-
zähler erstmals eingebaut oder endgül-
tig ausgebaut wird, je als voller Monat 
gerechnet. 

§ 2

§ 42 der Abwassersatzung wird ergänzt 
durch den Absatz 5: 

(5)  Die Abwassergebühr sowie die Vor-
auszahlungen gemäß ruhen auf dem 
Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als 
öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit § 27 
KAG). 

§ 3
Inkrafttreten 
Diese Änderungssatzung tritt zum
01.01.2024 in Kraft. 

Frickingen, den 17.10.2023 

gez. Jürgen Stukle 
Bürgermeister 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) oder von 
auf Grund der GemO erlassener Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Frickinger 
Filmauslese: 
Der Waldmacher 
Freitag, 24.11.2023 | 
Beginn 20:15 Uhr,
geöffnet ab 19 Uhr 
Schulstraße 4, 88699 
Frickingen-Altheim, 
Tel. 07554 259 989-0, 
www.lagerhaeusle.de 

Eine hoffnungsstiftende Doku über den 
Australier Tony Rinaudo, der auf unkonven-
tionelle Weise afrikanische Wüstenregionen 
wieder aufforstet.

Für sein Wirken hat er den alternativen No-
belpreis erhalten.

Das beeindruckende Filmportrait hat Os-
kar-Preisträger Volker Schlöndorff geschaf-
fen. 

Dauer: 93 Minuten
FSK: 0 

Begegnungscafé im 
Seniorenzentrum 
am 28. November um 15:00 Uhr mit Ad-
ventslieder singen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

(Im Dezember findet wegen der Feiertage 
kein Begegnungscafé statt.) 

Gerne können Sie den Linzgau-Shuttle-Ser-
vice in Anspruch nehmen. 

Dan Allmayer – 
akustisch & authentisch! 
Samstag, 02.12.2023 | Beginn 20 Uhr,
geöffnet ab 19 Uhr 
Eintritt freiwillig 
Lagerhäusle, Schulstr. 4, 88699 Frickingen- 
Altheim | www.lagerhaeusle.de 

Der Singer/Songwriter (vocal/guitar) spielt 
überwiegend Songs aus eigener Feder, so-
wie einige „specials“ seiner musikalischen 

Vorbilder (u.A. Johnny Cash, Bob Dylan & 
John Prine). 

Dan hat mehr als 25 Jahre Bühnenerfahrung 
und dabei kontinuierlich seinen eigenen Stil 
entwickelt. 
Freuen Sie sich auf ein „live & acoustic“ Er-
lebnis der besonderen Art! 
 

Konzert mit der  
„Stangenbohnenpartei“ 
Am 8. Dezember findet im Haus der Farben, 
Riedstr. 10, um 19.30 Uhr ein Konzert mit der 
„Stangenbohnenpartei“ statt: 
Ein Musiker und eine Musikerin aus dem 
Allgäu präsentieren Ihre kreativen Musikstü-
cke, die sie z. T. selbst komponiert und ge-
dichtet haben, begleitet mit verschiedenen 
Instrumenten, wie z. B. Ukulele, Gitarre, Cel-
lo, Schlagzeug. 
Auf Spendenbasis. 
Bitte beim Parken möglichst auf die öffentli-
chen Parkplätze bei Edeka ausweichen. 

Kindergärten und Schulen

St. Martin im Kindergarten St. Elisabeth 
Frickingen 
Unser Martinsfest mit wunderschönem Gottesdienst in der 
Kirche St. Martin, anschließendem Umzug durch die Gas-
sen Frickingens und abschließendem geselligen Beisam-
mensein auf dem stimmungsvoll dekorierten Rathausplatz 
war ein voller Erfolg. Herzlichen Dank an den Elternbeirat, 
die Eltern und natürlich dem Kollegium für die tolle Unter-
stützung. Ein besonderer Dank geht an die Feuerwehr Fri-
ckingen für die Sicherung des Umzugweges und unserer 
Kirchengemeinde Salem-Heiligenberg für die Spende der 
Teilerbrötchen. 
  
Wir freuen uns im nächsten Jahr wieder alle Kinder der Ge-
meinde Frickingen bei uns begrüßen zu können! 

Veranstaltungen in Frickingen

Narrenverein  
Frickinger Dreckspringer

Adventsbazar 
am Sonntag, 26. November 2023 von 14 
- 17 Uhr laden wir Euch recht herzlich zum 
Adventsbazar ein. In der Graf-Burchard-Hal-
le wollen wir mit Adventsgestecken, Deko-
rationen und weiteren schönen Dingen die 
Vorweihnachtszeit einläuten. 
In gemütlicher Runde könnt Ihr es euch bei 
Kaffee und Kuchen gut gehen lassen. 

Vereinsnachrichten

Landfrauenverein  
Salemertal

Trittsicher im Alltag 
Am Donnerstag, 30.11.2023 um 14:00 Uhr re-
feriert Frau Michaela Groß im Konferenzraum 
in der Graf-Burchard-Halle in Frickingen zum 
Thema „Trittsicher im Alltag“. Im Anschluss 
besteht die Möglichkeit zur Anmeldung für 
einen Workshop mit insgesamt 6 Terminen. 

Wir freuen uns über viele Landfrauen und 
Gäste.  Die Vorstandschaft 

 

Linzgau- 
Shuttle

Wir machen Sie mobil, 
jetzt auch in Frickingen 
Neue Fahrzeiten für Frickinger und Salemer 
Bürgerinnen und Bürger ab dem 01. August 
2022 von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr 
- 12.30 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr. 

Bitte melden Sie Ihren Fahrtwunsch an 
unter der 07553 8360033. Montag bis 
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Freitag für den jeweils folgenden Werktag 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder Sie sprechen 
uns jederzeit eine Nachricht mit Ihrer Ruf-
nummer auf unseren Anrufbeantworter und 
wir rufen Sie zurück. 

Wir befördern unentgeltlich Senioren so-
wie hilfebedürftige und mobilitätseinge-
schränkte Menschen 
LINZGAU Shuttle e.V. - In Oberwiesen 16 - 
88682 Salem - www.linzgau-shuttle.de 
Interkommunaler sozialer Fahrdienst - 
Eingetragener gemeinnütziger Verein VR 
702669 
Bankverbindung Sparkasse Salem-Heiligen-
berg - IBAN DE68 6905 1725 0002 0621 07 
 

Musikverein  
Frickingen

 
 
SpVgg  
FAL

SpVgg FAL  
Abt. Fußball

Ergebnisse vom Wochenende 
Herren: 
SpVgg F.A.L. : FC Überlingen 3:2 
SV Meßkirch : SpVgg F.A.L. 2 4:0 

A-Jugend: 
SG F.A.L. : SG Dettingen-Dingelsdorf 1:3 
C-Jugend: 
FC Kluftern 2 : SG F.A.L. 2 8:1 
  
Spielevorschau Herren:
Landesliga 
Samstag, 25. November 2023, 14:30 
VfR Stockach : SpVgg F.A.L. 
Kreisliga A 
Sonntag, 26. November 2023, 14:30 
SV Bermatingen : SpVgg F.A.L. 2 

Spielevorschau Jugend: 
A-Jugend: 
Sonntag, 26. November 2023, 15:00 
SG Böhringen : SG F.A.L. 
B-Jugend: 
Samstag, 25. November 2023, 16:30 
BSV Nordstern Radolfzell : SG F.A.L. 
C-Jugend: 
Samstag, 25. November 2023, 16:00 
SG Hödingen : SG F.A.L. 2 
 
 
SpVgg FAL  
Abt. Tennis 

Ergebnis vom Wochenende 
Mixed 
TG Deggenhausertal  -  
TC FAL Frickingen  4 :2 
 
 
VdK Ortsverband  
Frickingen 

Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg e.V. 
Riester-Zulage bis Jahresende 2023
sichern 
„Riester-Sparerinnen und -Sparer sollten 
sich noch bis zum 31. Dezember 2023 die 
staatliche Riester-Zulage für 2021 sichern. 
Anträge dafür nehmen die jeweils zuständi-
gen Riester-Anbieter entgegen“, informierte 
kürzlich die Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV). Anträge für 
„Wohn-Riester“ gehen laut DRV hingegen 
direkt an die Zentrale Zulagenstelle für Al-
tersvermögen der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund. Die DRV Baden-Württem-
berg empfiehlt einen Dauerzulagenantrag 
beim Riester-Anbieter zu hinterlegen, damit 
die Zulagenzahlung jedes Jahr automatisch 
beantragt wird. Die Sparer sollten aber prü-
fen, ob sich Änderungen bei Gehalt und 
Lebensverhältnissen wie Hochzeit, Geburt 
oder Kindergeld-Wegfall ergeben haben. 
„Bei diesen Faktoren sind gegebenenfalls 
die Eigenbeträge zur Riester-Rente anzu-
passen“, so die DRV. Die volle staatliche Ries-
ter-Grundzulage beträgt 175 Euro pro Jahr. 
Bis zu 300 Euro pro Kind und Jahr können als 
Kinderzulage zusätzlich gezahlt werden. Für 
U25 sind einmalig 200 Euro als Berufsein-
steigerbonus möglich. Bei der Berechnung 
von Zulagenhöhe und Eigenanteil können 
die Online-Riester-Rechner der Deutschen 
Rentenversicherung weiterhelfen: 
www.ihre-vorsorge.de oder www.riester.
deutsche-rentenversicherung.de 

Sehbehindertenfreundliche 
Pflegeheime prämiert 
Der GERAS-Preis 2023 der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorganisationen 
(BAGSO) ist im Herbst an drei Pflegeein-
richtungen verliehen worden, die sich in 

vorbildlicher Weise auf Menschen mit Se-
heinschränkungen einstellen. Mit dem Preis 
werden seit 2016 Menschen und Initiativen 
gewürdigt, die dazu beitragen, das Leben 
in Alten- und Pflegeheimen lebenswerter 
zu machen. Preisstifterin ist die 2019 ver-
storbene Dr. Trude-Lotte Steinberg-Krupp, 
die sich über Jahrzehnte für die Rechte von 
Heimbewohnern einsetzte. Gewinner 2023 
ist das Haus „Wohnen am Schlossanger“ 
bei München. Es beeindruckte die Jury mit 
einem vielfältigen Maßnahmenpaket wie 
baulichen und gestalterischen Veränderun-
gen sowie der Sensibilisierung und Schu-
lung des gesamten Personals. Zudem erfol-
gen regelmäßige Besuche von Augen- und 
HNO-Ärzten sowie Hörakustikern. Denn für 
Sehbehinderte ist gutes Hören besonders 
wichtig. Das Heim Schlossblick Rochsburg in 
Sachsen wurde prämiert, weil es dort taktile 
Zimmerbeschriftung, ein Sprachinfosystem 
und umfassende Personalschulung zum 
Umgang mit sehbeeinträchtigten Bewoh-
nern gibt. Das Saarbrücker Altenwohnstift 
überzeugte vor allem mit seinen baulichen, 
räumlichen und gestalterischen Anpassun-
gen sowie der regelmäßigen Weiterbildung 
der Pflege- und Betreuungskräfte plus den 
Beschäftigten der Hauswirtschaft. 
In der BAGSO sind über 120 Vereine und Ver-
bände, die von älteren Menschen getragen 
werden oder sich für die Belange Älterer en-
gagieren, auch der Sozialverband VdK gehört 
dazu. Die BAGSO setzt sich für ein aktives, 
selbstbestimmtes und möglichst gesundes 
Älterwerden in sozialer Sicherheit ein. 

Thema Kontenklärung –  
Versicherungsverlauf der Rente 
Die gesetzliche Rente berechnet sich nach 
dem Verdienst. Rentenpunkte gibt es aber 
auch für die Kindererziehung. Damit alles 
berücksichtigt wird, braucht die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) in der Regel noch 
Informationen. „Mit der sogenannten Kon-
tenklärung können Lücken oder Fehler im 
Rentenverlauf korrigiert werden“, informier-
te kürzlich die DRV Baden-Württemberg. 
Denn das Versicherungskonto enthält die 
Zeiten, die für die Rente wichtig sind – also 
neben Beitragszeiten noch Schulzeiten, Ar-
beitslosigkeits- und Krankheitszeiten sowie 
Kindererziehungszeiten. Doch nicht alle die-
se Zeiten liegen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung automatisch vor. Die DRV verweist 
auf die Kontenklärung, mit der Versicherte 
alle rentenrelevanten Stationen nachweisen 
könnten. Jeder könne selbst aktiv werden 
und jederzeit einen Antrag auf Kontenklä-
rung stellen – am schnellsten über die On-
line-Services unter www.deutsche-renten-
versicherung.de/online-services. Hilfe gibt 
es bei der Gratis-Hotline 0800 1000 48024 
der Deutschen Rentenversicherung, zudem 
vor Ort in DRV-Regionalzentren oder -Au-
ßenstellen. Ebenso nehmen die Ortsbehör-
den der Gemeinden Anträge auf Kontenklä-
rung auf und leiten diese weiter. 
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Zu Weihnachten: VdK-Mitgliedschaft 
verschenken 
Ob zu Weihnachten oder anderem Anlass 
– die Mitgliedschaft im Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg e.V. lässt sich mit allen 
Mitgliedsrechten verschenken. Zum speziel-
len Geschenkgutschein, der dem oder der 
Beschenkten die zwölfmonatige Mitglied-
schaft einräumt, kommt man über 

www.vdk-bw.de und den Menüpunkt der 
Startseite „Mitglied werden“. Dort ist die 
Rubrik „Mitgliedschaft verschenken“ – dann 
noch auf „Gutscheinmotive auswählen“ 
gehen. Anschließend ist die Online-Anfor-
derung für die einjährige Mitgliedschaft 
auszufüllen und abzusenden. Die VdK-Lan-
desgeschäftsstelle in Stuttgart sendet so-
dann an Schenker oder Schenkerin eine 

Rechnung über 72 Euro für die einjährige 
Mitgliedschaft oder über 36 Euro, wenn die 
zu beschenkende Person im Alter U35 ist. 
Nach Eingang des Betrags kommen der spe-
zielle Gutschein sowie die VdK-Beitrittserklä-
rung zum Verschenken zum Besteller. Wer 
kein Internet hat, kann per Telefon (0711) 
619 56-34 den Geschenkgutschein für die 
einjährige VdK-Mitgliedschaft besorgen.

Violinkonzert mit Martin  
Panteleev – Musik und  
Kultur Heiligenberg 
Freitag 01. Dezember,  19 Uhr - Pfarr- 
und Wallfahrtskirche St. Maria in Heiligen-
berg-Betenbrunn. 
„Die Welt der Violine” - eine musikalische 
Reise durch die Zeit mit Martin Panteleev. 
Gespielt werden Werke von Johann Sebasti-
an Bach, Antonio Vivaldi, Henryk Wieniawski 
und Eigenkompositionen. 
Musik und Kultur Heiligenberg freut sich auf 
Sie. 
  
Weihnachtsmarkt in Kloster und 
Schloss Salem
Samstag 02. Dezember,  14 – 21 Uhr 
Sonntag 03. Dezember,  11 – 18 Uhr 

In Kloster und Schloss Salem beginnt die 
Adventszeit traditionsgemäß mit dem Weih-
nachtsmarkt am ersten Adventswochenen-
de. Neben kulinarischen Spezialitäten lockt 
auch ein buntes Angebot an Geschenkarti-
kel, Kunsthandwerk und regionalen Produk-
ten. 

Reservix-Kartenvorverkaufsstelle 
Für alle Veranstaltungen, die über die 
Veranstaltungsplattform Reservix ver-
trieben werden, erhalten Sie bei uns 
in der Tourist-Information Ihr Ticket. 
Die Tickets müssen vor Ort gekauft werden, 
eine Reservierung oder Abwicklung am Te-
lefon ist nicht möglich. 

Aktueller Vorverkauf für Veranstaltungen in 
unserer Region: 
Christmas Garden auf der Insel Mainau:

21. November 23 - 07. Januar 24 
Ein funkelnder Christmas Garden verwan-
delt die Insel Mainau in ein wahres Winter-
wunderland. 

Salemertal Konzerte, Neujahrskonzert 
2024 „Tanz“: 
01. Januar 2024, 19.00 Uhr, in der Graf-
Burchard-Halle in Frickingen 
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz 
mit Chefdirigent Gabriel Venzago 

Bodensee-Linzgau Tourismus e.V.
Am Schlosssee 1, 88682 Salem
Tel: 07553 / 823 780  
tourist-info@bodensee-linzgau.de  
www.bodensee-linzgau.de 
Unsere WinterÖffnungszeiten: Montag - 
Freitag von 9 – 12 Uhr. 

Bodensee-Linzgau Tourismus

Mitteilungen des Landratsamtes

Kfz-Zulassungsstellen am 27. November geschlossen 
Die Kfz-Zulassungsstellen des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen, Überlingen und Tettnang sind am Montag, 27. Novem-
ber 2023 aufgrund von IT-Arbeiten ganztätig geschlossen. Auch die Online-Zulassung ist an diesem Tag nicht nutzbar. Nicht betroffen ist 
die digitale Terminreservierung. Bürgerinnen und Bürger können auch in dieser Zeit ihre Termine für die kommenden Tage und Woche 
buchen. 

Kath. Seelsorgeeinheit  
Salem-Heiligenberg 
A = Altheim, Al = Altenbeuren, B = Beuren,  
Be = Betenbrun, Bu = Buggensegel, E = Echbeck, 
F = Frickingen, G = Grasbeuren, H = Heiligenberg, 
L = Leutkirch, Le=Leustetten, M = Mimmenhausen, 
Ma = Markuskapelle, Mi=Mittelstenweiler, 
Mü = Münster, N = Neufrach, O = Oberrehna,
 R = Röhrenbach, Ri=Rickenbach, W = Weildorf, 
We=Weingartenkapelle, Wi = Wintersulgen

Gottesdienste   
Samstag, 25. November 
- Vorabend zum Christkönigssonntag -
18:00 Uhr M  Hl. Messe (Magdalena u. 

Bernhard Kardaß;  Maria u. 
Jan Budek; Agnes Romey; 
Willi Faltin)

Kirchliche Nachrichten
Sonntag, 26. November
- Christkönigssonntag -  
Lesejahr A;  1. Lesung: Ez 34,11-12.15-17; 2. 
Lesung: 1 Kor 15,20-26.28; Evangelium: Mt 
25,31-46
09:15 Uhr Mü  Hochamt 

(Verstorbene Angehöri-
ge der Familien Nicola, 
Langer, Link, Apach und 
Rollinger)  

10:30 Uhr B  Wortgottesfeier mit an-
schließender Begegnung 
im Pfarrhaus  

10:45 Uhr R  Hl. Messe (Josef Endres)
11:15 Uhr N  Hl. Messe 

(Anton Kaplan; Hulda und 
Karl Heimgartner)

18:00 Uhr F  Hl. Messe (Hans und 
Helmut Lua; Maria Partsch; 
Hermine Hergel)  

Montag, 27.11.  
17:30 Uhr W Rosenkranz  

Dienstag, 28.11.  
17:15 Uhr L Rosenkranz  
18:00 Uhr L  Hl. Messe im Anschluss 

“einfach nur beten” 
(Marie-Thérèse u. Joseph 
Hengers-Wilwert, Verstorbe-
ne Angehörige der Familien 
Nicola, Langer, Link, Apach 
und Rollinger; Gerd Ulrich 
Schubert, Sigrid Hansen)

19:00 Uhr F Hl. Messe
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Mittwoch, 29.11.  
17:00 Uhr H  Hl. Messe in der Herzo-

gin-Luisen-Residenz  
18:00 Uhr Al  Hl. Messe (Hildegard Kess-

ler und Jahresgedächtnis 
für Alois Kessler)

19:00 Uhr B Hl. Messe

Donnerstag, 30.11. - Hl. Andreas -  
17:30 Uhr W Rosenkranz  
17:45 Uhr R  Eucharistische Anbe-

tung  
18:00 Uhr W Hl. Messe  

Freitag, 01.12.  
17:00 Uhr A Hl. Messe  
18:15 Uhr Mü Vesper  
19:00 Uhr R Herz-Jesu-Amt  
19:00 Uhr Be  Violinkonzert mit dem Gei-

ger Martin Panteleev  

Dienstags:  
16:00 Uhr Nh Gebetskreis im Pfarrhaus

Täglich:  
17:00 Uhr H  Rosenkranz in der Herzo-

gin-Luisen-Residenz

Sternsinger 2024 
Sie möchten die Sternsinger-Aktion 2024 
als Organisator oder Helfer in Ihrem Orts-
teil unterstützen? Dann melden Sie sich 
bitte im Pfarrbüro Salem 
(Tel. 07553 – 91 99 44 0,
pfarrbuero.salem@kath-salem.de) oder
Pfarrbüro Frickingen (Tel. 07553 91 99 44 23, 
pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de). 
  
Sammelaktion in der Kirche in Neufrach 
für die Tafel in Markdorf 
„Wir sind für andere da!“ – wir sammeln für 
die Tafel in Markdorf. 
Bringen Sie einfach haltbare Lebensmit-
tel, Hygieneartikel... jeweils bis zum ersten 
Sonntag eines Monats mit in die Kirche St. 
Peter und Paul in Neufrach. 
Nächster Termin:03.12.2023 

Senioren suchen „Nachwuchs“ 
SIE haben Interesse, bei der Organisation 
und Gestaltung unserer Senioren-nachmit-
tage mitzuwirken? Dann melden Sie sich 
gerne im Pfarrbüro Salem 
Tel. 07553 – 91 99 44 0,
E-Mail: pfarrbuero.salem@kath-salem.de. 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
  
Sankt Ulrich öffnet seine Fenster – 
Advent in Beuren 
Herzlich willkommen zu unseren Advents-
fenstern am: 

1. Advent 03.12.2023  
Wir sagen euch an .....    
Wer mag, kann seinen Adventskranz mit-
bringen. Wir segnen ihn. 

2. Advent 10.12.2023 
Advents- und -Weihnachtsgeschichten für 
und mit Kindern. 

Wir lesen für euch Advents- und -Weih-
nachtsgeschichten im Pfarrheim. 
Wenn du magst, bring deine Lieblingsweih-
nachtsgeschichte mit. 
Wir lesen sie dir vor. 

Treffpunkt ist um 16:00 Uhr in der Kirche 
St. Ulrich in Beuren vor dem Advents-
kranz. 

Musikalische Unterstützung erhalten wir 
von Mitgliedern der „Bunten Gruppe Beu-
ren“, Familie Vycudilik und .... 
Wir freuen uns auf Euch /Sie 
(Für das Vorbereitungsteam R. Tholl) 

Pfarrbüro Salem-Mimmenhausen 
Kirchgasse 1, 88682 Salem 
Tel.: 07553 / 919944-0 / E-Mail: pfarrbuero.
salem@kath-salem.de 

Öffnungszeiten: 
Mo: 14:00 – 17:00 Uhr, Di: 11:00 – 12:00 Uhr 
und 14:00 – 18:00 Uhr 
Do: 08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr, 
Fr: 08:00 – 12:00 Uhr 

Pfarrbüro Frickingen 
Kirchstraße 14, 88699 Frickingen 
Tel.: 07553 / 919944-23 / E-Mail: pfarrbuero.
frickingen@kath-salem.de 

Öffnungszeiten: 
Di: 08:00 – 09:00 Uhr / Mi:14:00 – 17:00 Uhr / 
Fr: 08:00 – 12:00 Uhr 
  
Seelsorgeteam: 
Pfarrer Peter Nicola, Dekan: 07553 / 
919944-10, dekan.nicola@kath-salem.de 
Pfarrer Volker Blaser, Kooperator:  07553 /  
919944-11, pfarrer.blaser@kath-salem.de 
Verena Bensch, Pastoralreferentin: 07553 /  
919944-14; verena.bensch@kath-salem.de 
Weitere Informationen finden Sie auf un-
serer Homepage: www.kath-salem.de 

 
Bücherei St. Peter und Paul  

Weihnachts-Buchausstellung 
zu einem sehr gelungenen Bücherfest wurde 
die Weihnachts-Buchaustellung am Wochen-
ende. Das Kuchenbuffet erfreute mit einer ver-
lockenden Auswahl an Torten und Kuchen, mit 
viel Liebe und Geschick hergestellt, wie aus 
der Konditorei. Zahlreiche Besucher erfreuten 
sich am schönen Aufbau, den schmückenden 
Postern, der sehr gelungenen Buchauswahl 
und der angenehmen Atmosphäre der Aus-
stellung. Auch der Flohmarkt zog viel Auf-
merksamkeit auf sich. Es gab es schöne Begeg-
nungen und Gespräche, viele Besucher in der 
Bücherei, auch neue Leser. Nicht nur Kinder 
folgten dem Aufruf zum Vorlesen von Uwe 
Strauß, so ging es im Saal für eine halbe Stun-
de etwas ruhiger zu. Das vorgelesene Buch 
von „Rabe Socke“ wurden dann auch gleich 
anschließend ausgeliehen. Viele verließen 
die Ausstellung geschmückt mit einem Glit-
zertattoo, die Vida und Juna Schmieder sehr 

eifrig und gekonnt auf die Arme platzierten.  
Wir danken: Allen, die mit ihren fleißigen 
Händen, starken Armen und flinken Beinen 
beim Auf- und Abbau aktiv waren, die sich 
während der Ausstellung um die Besucher 
gekümmert haben und natürlich unseren 
Leserinnen für die leckeren Kuchen und 
Torten. Den Besuchern danken wir für ihre 
Unterstützung durch Spenden und Bestel-
lungen. Die bestellten Bücher können 
ab Dienstag, 28.11. in der Bücherei wäh-
rend der Öffnungszeit abgeholt werden.  
Wir nehmen jederzeit weitere Bestellungen 
aller lieferbaren Bücher entgegen. Gotteslob 
und Hüllen sind in kleiner Menge immer vor-
rätig. Buchgutscheine zum Verschenken kön-
nen auch erworben werden. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! 
 
Vorlesen im Advent 
An allen den ersten drei Adventssonntagen 
werden im Anschluss an die Öffnungszeit, 
ab ca. 10.45 Uhr heitere, fröhliche und be-
sinnliche Geschichten und Gedichte vorge-
tragen. Eingeladen sind Groß und Klein. Was 
gelesen wird, richtet sich jeweils nach den 
Zuhörern. Die Dauer liegt zwischen einer 
halben und einer dreiviertel Stunde. Herzli-
che Einladung! 

Öffnungszeiten der Bücherei 
Sonntag 9.30-10.30 Uhr 
Dienstag 16.00-18.00 Uhr
Mittwoch 16.00-18.00 Uhr
Tel.: Bücherei 07553/8279301 
E-Mail gertrud-schied@gmx.de 
www.bibkat.de/salem-neufrach 
 
 
Evang. Kirchengemeinde  
Salem-Heiligenberg

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Di, Do, Fr. von 10.00 - 12.00 Uhr 
und Di von 14.00 - 17.00 Uhr 

Ev. Pfarramt Salem-Heiligenberg 
Schlossstraße 13, 88682 Salem 
Email: salem-heiligenberg@kbz.ekiba.de 

Pfarrer Matthias Schmidt 
regelm. Sprechzeit Do 14.00 - 17.00 Uhr 
(außer in den Ferien) 
weitere Termine n. Vereinbarung 
Tel.: 07553-1708 
Matthias.Schmidt@kbz.ekiba.de 

in den Ferienzeiten sind Abweichungen 
möglich 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Freitag, 24.11.2023  
08:30 Uhr Sprachkurs Ukraine 
Kontakt: Fr. U. Hefler 
Evang. Gemeindehaus Salem
19:00 Uhr Bläsergruppe 
Evang. Gemeindehaus Salem od. Evang. Jo-
hanneskirche Hlgb. 
Leitung: LKMD i. R. Udo Follert 
nach Absprache 
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Sonntag, 26.11.2023  
Ewigkeitssonntag
10:00 Uhr Evang. Betsaal Salem 
Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbe-
nen und Abendmahl 
Pf. Schmidt
14:30 Uhr Kutumb-Familie für Benares,
Indien e. V. 
Evang. Gemeindehaus Salem 

Dienstag, 28.11.2023  
10:00 Uhr Schülerlesestunde SBBZ 
mit Frau Münzenmeier 
Evang. Gemeindehaus Salem
15:00 Uhr Alten- und Pflegeheim Wespach 
Seniorengottesdienst 
mit Pfarrer Schmidt 
(z.Z. ausschließlich für Bewohnende der Ein-
richtung)
15:00 Uhr Literaturkreis am Nachmittag 
Kontakt: Frau Strohmann 
Ev. Gemeindehaus Salem, Weitblick
16:00 Uhr Residenz am Schlosssee Mimmen-
hausen 
Seniorengottesdienst mit Pfarrer Schmidt 

Mittwoch, 29.11.2023  
16:00 Uhr Konfi-Kurs 
Konfirmand*innen der 8.Klasse 
Ev. Gemeindehaus 

Donnerstag, 30.11.2023  
15:00 Uhr Seniorennachmittag ‚JungeAlte‘ 
Kontakt: Fr. Bauer und Fr. Weist 
Evang. Gemeindehaus Salem
15:00 Uhr Spielgruppe ‚Löwenherzen‘ 
Leitung: Hanna Wilfred 
Evang. Gemeindehaus Salem 

Freitag, 01.12.2023  
08:30 Uhr Sprachkurs Ukraine 
Kontakt: Fr. U. Hefler 
Evang. Gemeindehaus Salem
19:00 Uhr Bläsergruppe 
Evang. Gemeindehaus Salem oder 
Evang. Johanneskirche Heiligenberg 
Leitung: LKMD i. R. Udo Follert 
nach Absprache 

Sonntag, 03.12.2023  
1.Advent 
10:00 Uhr Evang. Betsaal Schloss Salem 
Gottesdienst 
Pfr. i. R. Stauch 

Verstorbenen Gedenken 
Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem 
„Ewigkeitssonntag“ am 26. November erin-
nert die Kirchengemeinde im Gottesdienst 
um 10 Uhr im Evang. Betsaal an die in die-
sem Jahr Verstorbenen.

Sie verliest deren Namen, zündet für jede(n) 
eine Kerze zum Gedächtnis an und hält Für-
bitte. 

Persönlich eingeladen haben wir alle Ange-
hörigen, mit denen eine evangelische Be-
stattung in unserem Gemeindegebiet statt-
gefunden hat.

Gern möchten wir auch jenen die Gelegen-
heit zum Gedenken geben, die an anderen 
Orten oder in anderer Weise einen Angehö-
rigen bestatten mussten. 

Wenn Sie sich im Kirchenbüro vorher mel-
den und uns den Namen ihres/ihrer Verstor-
benen nennen, verlesen wir diesen gern mit 
und zünden ebenfalls eine Kerze an... 

Ankommen im Advent 
Am 5.12.2023 um 19:00 Uhr lädt die Frauen-
Zeit wieder ein! 
Mit Musik, Texten und Liedern rund um die 
Adventszeit. 

Weitere Informationen zu unseren Kir-
chengemeinden, zu Gottesdiensten und 
Veranstaltungen finden Sie im Internet 
unter: www.ev-kirche-salem.de 

Fahrer*in im Ehrenamt gesucht 
Sie möchten Ihre Zeit sinnvoll einsetzen, 
etwas Gutes tun und sich bürgerschaftlich 
engagieren? 

Der Kreisverband Bodenseekreis e.V., des 
Deutschen Roten Kreuzes, bietet in Uhldin-
gen-Mühlhofen eine „Betreuungsgruppe für 
Menschen mit Demenz“ an.

Das Angebot soll pflegende Angehörige 
entlasten und den Demenzbetroffenen eine 
aktivierende Gesellschaftserfahrung bieten. 

Die Betreuungs-Gäste werden in einem 
Kleinbus, zu der Gruppe abgeholt (ca. 12:30 
Uhr) und nach Gruppenende wieder zurück 
nach Hause befördert (17 Uhr). 

Die Voraussetzung für die Mitarbeit als Fah-
rer*in ist, neben einem Führerschein der 
Klasse B (ehemals Klasse 3), eine freund-
lich-empathische Persönlichkeit, die gerne 
demenzbetroffene Menschen mit Ihren in-
dividuellen Herausforderungen annimmt, 
begleitet und unterstützt.  

Wir bieten den Mitarbeiter*innen, neben 
einer Aufwandsentschädigung, Möglichkei-
ten zur Fortbildung und zum teaminternen 
Austausch sowie die fachliche Begleitung 
durch die Fachstelle Demenz. Eine Mitar-
beit in der Betreuungsgruppe zwischen den 
Fahrten wäre denkbar, jedoch keine Voraus-
setzung. 

Aus der Region

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
DRK-Kreisverband Bodensee e.V., Rotkreuz-
straße 2, 88046 Friedrichshafen 
Armin Baur, Fachstelle Demenz 
07541-504126,
armin.baur@drk-kv-bodenseekreis.de 

Fliegen leicht gemacht 
Die Fluggemeinschaft Heiligenberg ist seit 
vergangenem Jahr stolzer Besitzer eines Ul-
traleicht Flugzeugs „Roland Z602“, auf dem 
auch ausgebildet werden kann. 
Wir möchten allen Interessierten das Flie-
gen mit einem Ultraleicht Flugzeug näher 
bringen und bieten hierzu am Sonntag, den 
26. November um 14 Uhr eine kostenlose In-
formationsveranstaltung auf dem Flugplatz 
(Flugzeughalle) an.  
Wir stellen Ihnen unser Flugzeug vor und 
informieren darüber, wie man an eine 
UL-Lizenz gelangt. Dies geht einfacher, 
als Sie im Moment vielleicht denken mö-
gen, auch ohne fliegerische Vorerfahrung! 
Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen zum 
Thema Fliegen, Ausbildung, Kosten und was 
Sie sonst am Flugsport interessiert. 
Schauen Sie bei uns vorbei und lassen Sie sich 
von der Faszination des Fliegens anstecken!  
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie 
vorab um eine formlose und kurze Anmel-
dung (Email) unter info@fg-heiligenberg.de 

Wir freuen uns auf Sie! 

Bei der Gemeinde Salem ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle 
als 

Personalsachbearbeiter/in (m/w/d) 
in Teilzeit 

mit einem Beschäftigungsumfang 
von 50 % 

zu besetzen. 

Die vollständige Stellenbeschreibung 
finden Sie auf unserer Homepage 
www.salem-baden.de unter „Aktuelles 
aus Salem“. 

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis 
05.12.2023 auf dem Bewerberportal 
der Gemeinde Salem ein oder rich-
ten sie diese an Gemeinde Salem, Am 
Schlosssee 1, 88682 Salem.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewer-
bungsunterlagen nicht zurückgesen-
det werden.

Schwerbehinderte werden bei glei-
cher Eignung vorrangig berücksich-
tigt. 

Für weitere Auskünfte zum Stellenin-
halt steht Ihnen Frau Kneisel unter der 
Telefonnummer 07553 823-10 gerne 
zur Verfügung



16 | Donnerstag, 23. November 2023 Amts- und Informationsblatt der Gemeinde Frickingen

Adventsbasar 
Herzliche Einladung zu unserem Adventsba-
sar in der Haupt- und Berufsschulstufe der 
Camphill Schulgemeinschaften am Standort 
Föhrenbühl.

Nach einer gemeinsamen Einstimmung mit 
Adventsliedern warten unsere Verkaufsstän-
de, weihnachtliche Aktivitäten und Leckerei-
en auf Euch. Aus eigener Produktion bieten 
wir neben tollen Ideen aus dem Upcycling 
Kerzen, Produkte aus Holz und aus der Pa-
pierwerkstatt an. Außerdem ziehen wir Ker-
zen und backen Plätzchen. 

Am Freitag, den 08. Dezember 2023 von 
15:00 – 18:00 Uhr, Föhrenbühlweg 5 in 
88633 Heiligenberg-Steigen 

Freuen wir uns auf Euer Kommen!
Die Haupt- und Berufsschulstufe

Der Kolping-Nikolaus kommt! 
Nach alter Tradition können Sie unseren 
Nikolaus zu sich nach Hause bestellen auf 
Dienstag, 05.12.2023. 

Alles Weitere erfahren Sie auf der Anmel-
deseite für den Nikolausbesuch: 
https://vor-ort.kolping.de/
kolpingsfamilie-salem/kolping-nikolaus/
anmeldung-nikolausbesuch 

Wir freuen uns, wenn Sie von diesem Ange-
bot regen Gebrauch machen, wir kommen 
gerne zu Ihnen. 

Kolpingsfamilie Salem lädt ein 
zum Weihnachtsmarkt 
am 02. und 03. Dezember 2023 
Die Kolpingsfamilie Salem präsentiert am 
1. Adventswochenende auf dem Salemer 
Weihnachtsmarkt ein breites Angebot: 

Selbsthergestellte Weihnachtsartikel und 
Kinderspielzeug aus Holz, feine Waffeln, 
selbstgemachtes Weihnachtsgebäck, Scho-
koäpfel und Kinderpunsch. 
Auch fair gehandelte Kaffee bieten wir an. 

Die Kolpingsfamilie sammelt, wie das ganze 
Jahr über Brillen, Hörgeräte und Briefmar-
ken, die am Marktstand abgegeben werden 
können. 
Achtung: Wir können keine Handys mehr 
entgegen nehmen. 

Mit dem Marktreinerlös zuzüglich Geldspen-
den, die auf unser Spendenkonto der Kol-
pingsfamilie bei der Sparkasse Salem-Heili-
genberg: DE78 6905 1725 0002 0068 31 
unterstützen wir wieder Selbsthilfeprojekte 
der Steyler Missionare auf der Insel Flores 
sowie die Tafeln in Überlingen und Markdorf. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch an unse-
rem Stand. 

 
vhs Außenstelle 
Heiligenberg, Frickingen, Salem 
Kümmere dich um deinen Körper, er ist 
der einzige Ort, den du zum Leben hast 
In diesem Kurs lernen Sie, wie man sich 
einfach, lecker und alltagstauglich gesund 
ernähren kann. Außerdem bringt Ihnen die 
Kursleiterin bei, wie Sie diese gesunde Er-
nährung in Ihren Alltag integrieren können. 
Gekocht werden Rezepte, die einfach zube-
reitet und sehr gesund sind. 
Bitte mitbringen: Schürze, Geschirrtuch und 
Vorratsbehälter 
Yvonne Welte, 1 Abend
Dienstag, 28.11.2023, 18:15 - 21:15 Uhr
(4 UE)
Bildungszentrum, Küche,
Schlosssee-Allee 45
JB305503SA* / 33,52 EUR inkl. 15,00 EUR 
Lebensmittelkosten (gültig ab 7 TN) (gültig 
ab 7 Teilnehmenden)
* kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor 
Kursbeginn

Meditation & Übungen für die Seele Neu!
Eine praktische Einführung in die Meditati-
on und Seelenübungen
Was ist Meditation ? Was ist eine Seelen-
übung ?
Unter dem Begriff „Seelenübung“ oder auch 
„Bewusstseinsübung“ genannt, gibt es eine 
Vielzahl von Übungen, die die unterschied-
lichen Kräfte in der Seele, das Denken, das 
Fühlen und das Wollen ansprechen. Diese 
Grundkräfte werden gezielt gestärkt und 
entwickelt. So kann das Denken freier von 
Suggestionen und Intellektualisierungen 

WIR SUCHEN DICH! Dir liegt etwas an 
der Gemeinde Salem und den Men-
schen, die hier leben? Du suchst einen 
Ausbildungsplatz in einem klassischen 
Verwaltungsberuf? Dann bist Du bei 
uns genau richtig. Wir suchen zum 
01.09.2024 

eine/n Auszubildende/n zur/zum 
Verwaltungsfachangestellten 

(m/w/d) 

Dein Profil:
•	 Mindestens Mittlere Reife oder 

höherer gleichwertiger 
Bildungsabschluss

•	 Gute Deutschkenntnisse in Schrift 
und Sprache

•	 Gute PC Vorkenntnisse
•	 Teamfähigkeit
•	 Freundliches und gepflegtes 

Auftreten
•	 Freude am Umgang mit Menschen
•	 Engagement und Sorgfalt

Wir bieten:
•	 einen modernen Arbeitsplatz mit 

eigenem Azubi-Büro
•	 ausreichend Parkmöglichkeiten
•	 eine abwechslungsreiche Tätigkeit in 

einem motivierten Team
•	 Erasmus + / Auslandsaufenthalte
•	 30 Tage Urlaub
•	 Gleitende Arbeitszeit von 06:30 bis 

19:00 Uhr
•	 Lehrzeitverkürzung auf 2 ½ Jahre bei 

Fachhochschulreife oder höherem 
Bildungsabschluss

•	 Top Vergütung nach TVAöD inkl. 
Jahressonderzahlungen

•	 Lernmittelzuschuss und Ab-
schlussprämie nach TVAöD

•	 Zusätzliche Altersvorsorge über ZVK

Für Auskünfte stehen Dir die Ausbil-
dungsbeauftragten der Gemeinde Sa-
lem, Frau Sabine Stark

(Tel. 07553 823-12) und Frau Madlene 
Tavit (Tel. 07553 823-91) gerne zur Ver-
fügung.

Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Eignung vorrangig berücksichtigt. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 
mit den üblichen Unterlage an 
bewerbungen@salem-baden.de 
oder an 
Gemeinde Salem, Am Schlosssee 1, 
88682 Salem 

Bitte beachte, dass Deine Bewerbungs-
unterlagen nicht zurückgesendet wer-
den. 

Die Sozialstation 
Bodensee e. V. ist 
ein ambulanter 
Pflegedienst an den Standorten Mark-
dorf, Salem, Stockach und Überlingen. 
Mit unseren ca. 400 Mitarbeiter/innen 
leisten wir das gesamte Spektrum der 
Pflege und Versorgung hilfebedürftiger 
Menschen. Um diesen Anforderungen 
auch weiter gerecht zu werden, suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zur Erweiterung unseres Teams für un-
sere Sozialstation Salem  

Hauspflegehelfer (m/w/d)  
Quereinsteiger (m/w/d) 

(gerne auch in Teilzeit z.B. von 
08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) 

Die ausführliche Stellenausschreibung 
mit allen wichtigen Informationen fin-
den Sie auf unserer Homepage unter 
www.sozialstation-bodensee.de/Stel-
lenangebote. Bewerbungen senden Sie 
bitte an die Sozialstation Bodensee e.V., 
Andreas Pfeifer (Tel. 07551/9532-12), 
Alte Nußdorfer Str. 1, 88662 Überlin-
gen oder per E-Mail: andreas.pfeifer@ 
sozialstation-bodensee.de 
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mehr zu einem freien, geordneten und vor-
stellenden Denken geschult werden. Das Ge-
fühlsleben kann mit tieferen Empfindungen 
bereichert werden, anstelle von unruhigen 
Emotionen belastet und verausgabt. Der Wil-
le letztendlich wird gezielt gefestigt und sta-
bilisiert, indem er anhand der eigenen Ide-
ale und Ziele harmonisch in die Welt findet. 
Mit Hilfe der Seelenübungen, die immer 
eine konkrete Betrachtung eines Objekts 
und damit eines Gegenübers vorausset-
zen, entsteht eine Ordnung und Ruhe im 
Bewusstsein. Durch die entstehende Be-
wusstseinserkraftung kann es so immer bes-
ser gelingen, sich nicht durch Emotionen, 
Wunschsehnsüchte, Ängste oder Suggesti-
onen leiten zu lassen.
Mit einer Schulung des Bewusstseins entwi-
ckelt der Einzelne die Fähigkeit einer objek-
tiven Anschauung, die zu einer freien eigen-
ständigen Urteilsfähigkeit führt und vom 
Gemüte her unabhängige und selbstverant-
wortliche Entscheidungen ermöglicht. Ge-
rade in der aktuellen Zeit benötigen wir eine 
Kraft im Bewusstsein, um den alltäglichen 
Anforderungen produktiv zu begegnen.
Darüber hinaus fördern die Übungen durch 
ihre gezielte Aufmerksamkeit im besten 
Sinne eine tiefere Beziehungsfähigkeit und 
innere Ruhe, und bilden so eine stabile 
Mitte des Menschen. Bitte eine Decke und 
Schreibzeug mitbringen.
Simone Stoll, Heilpraktikerin, 1 Tag
Samstag, 02.12.2023, 10:00 - 13:00 Uhr (4 UE)
Weildorf, Dorfgemeinschaftshaus, Heiligen-
berger Straße 117
JB303012SA* / 18,80 EUR (gültig ab 8 Teil-
nehmenden)
* kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor 
Kursbeginn

Namensarmbänder aus Buchstabenper-
len und Edelsteinen gestalten Neu!
Schmuck-Workshop 
Mit Buchstabenperlen aus Metall oder Glas 
und verschiedenen Edelsteinperlen sowie 
Silberperlen, teilweise vergoldet oder rosé 
vergoldet, fertigen wir personalisierte Arm-
bänder mit individuellem Design, jeder nach 
seinem Geschmack. Diese eignen sich wun-

derbar als Freundschaftsarmbänder, Mut-
ter-Tochter-Armband oder z.B. als Geschenk 
zur Geburt. Die Technik des Anbringens des 
Verschlusses wird während des Kurses ge-
übt, sodass am Ende jeder Teilnehmer in der 
Lage ist, selbständig Armbänder zu fertigen. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Die Materialkosten werden vor Ort mit der 
Kursleiterin abgerechnet, in der Regel pro 
Schmuckstück zwischen 10,00 und 20,00 
EUR. Bitte entsprechendes Bargeld mitbrin-
gen. 
Elke Molzberger, 1 Nachmittag
Samstag, 02.12.2023,
14:30 - 17:00 Uhr (3.33 UE)
Mimmenhausen, Kreativatelier „Perlen-
schrank“, in der alten Mühle (Seiteneingang 
links), Bodenseestr. 124
JB210715SA* / 24,00 EUR zzgl. 10,00 - 
20,00 EUR Materialkosten pro Schmuck-
stück, je nach Verbrauch (gültig ab 5 TN) 
* kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor 
Kursbeginn

Anmeldungen und Informationen: 
www.vhs-bodenseekreis.de 
VHS-Service-Zentrale im Landratsamt: 
Tel.: 07541 204-5246/-5425/-5431/-5482/-
5468 
Fax: 07541 204-8829 
 
 
 
vhs Bodenseekreis 
„Online; Keine Angst vor dem Vorstel-
lungsgespräch“ Im Abendseminar lernen 
Sie, wie Sie sich auf ein Bewerbungsge-
spräch vorbereiten, welche Fragen dort zu 
erwarten sind und wie Sie mit Nervosität 
umgehen. 

Themen:
Gesprächsvorbereitung: Bewerbungsmap-
pe, Informationen über das Unternehmen. 
Vorstellungsgespräch: Kleidung und Auftre-
ten, Do´s & Dont’s, Erwartbare Fragen, Das 
Online-Gespräch, Umgang mit Prüfungs-
angst. Online: Montag, 04.12.2023, 18:00 - 
21:00 Uhr, JB506102OL*/19,00 EUR

„Online: Projekte planen und steuern: 
Überblick“ In diesem Seminar erfahren Sie, 
welche Aspekte bei der Planung und Steue-
rung von Projekten zu beachten sind: 

Projektstart & Zieldefinition, Umfeld, Stake-
holder & Risiken, Phasen- und Meilensteine, 
Projektstrukturplan, Ablauf-, Ressourcen- & 
Kostenplan, Dokumentation, Organisation 
& Information, Projektsteuerung & -cont-
rolling, Umgang mit Veränderung. Online 
am Dienstag, 05.12.2023, 18:00 - 21:00 Uhr, 
JB506601OL*/19,00 EUR 

„Photomanagement mit Lightroom“ 
Lightroom hat sich zur Standardsoftware 
für Fotografen entwickelt und wird von 
Amateuren und Profis weltweit verwendet. 
In Markdorf am Dienstag, 05.12.2023 und 
Dienstag, 12.12.2023, 18:00 - 21:00 Uhr, JB-
501170MA*/56,00 EUR

„Online: Zum ersten Mal Führungskraft“ 
In diesem Kurs werden unterschiedliche 
Methoden vorgestellt und Möglichkeiten 
diskutiert, wie Sie Ihren ganz eigenen Weg 
finden, um als Vorgesetzte und Vorgesetzter 
erfolgreich zu sein. Bei Fragen dürfen Sie 
sich gern an die Kursleiterin wenden:

info@beratung-gs.de.

Online am Mittwoch, 06.12.2023 und 
Mittwoch, 13.12.2023, 18:30 - 21:30 Uhr, 
JB506701OL*/72,00 EUR

„Welches Smartphone, welcher Tarif? Be-
ratung und Auswahlhilfe“ In diesem Kurs 
bekommen Sie einen Überblick über die ak-
tuellen Handy Generationen.

Wir beraten Sie auf der Basis Ihrer indivi-
duellen Anforderungen! In Markdorf am 
Mittwoch, 06.12.2023, 18:00 - 20:00 Uhr, JB-
501820MA*/20,00 EUR

Weiterbildungsangebote unter
www.vhs-bodenseekreis.de.

Telefonische Beratung in der vhs-Zentrale 
im Landratsamt Tel.: 07541 204-5431 oder 
-3021. 

Ende des

redaktionellen 

Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
PILZ-RAVIOLI: 
Alle Zutaten für den RAVIOLI-TEIG zu einem 
Nudelteig kneten, mit Folie abdecken und 1 
Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
Für die RAVIOLI-FÜLLUNG Champignons scharf 
anbraten. Schalotten und Knoblauch zugeben, 
kurz mitrösten. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken und kalt stellen. Die abgekühlte Masse mit 
Kräutern, Frischkäse und 1/2 Eigelb vermengen.
Nun ein Nudelbrett mit etwas Mehl bestäuben. 
Den Nudelteig dünn ausrollen, in ca. 8 cm Durch-
messer Kreise ausstechen und die obere Hälfte 
mit Eigelb bepinseln. Ca. ½ EL Pilzfüllung auf den 
Nudelteig geben, in der Hälfte umklappen und 
zu einem Halbmond verschließen. In Salzwasser 
ca. 3-4 Minuten kochen.

BIRNEN-CHUTNEY: 
Zucker in einem Topf karamellisieren lassen. Alle 
Zutaten (inkl. Limettensaft) hinzufügen und ca. 
20 Minuten köcheln lassen. Chutney mit Salz 
und Pfeffer abschmecken.

ROTE-BETE-SCHAFSKÄSE-SALAT 
AN HONIG-SENF-DRESSING: 
Würfelchen von Schalotten, Birnen und Rote 
Bete in eine große Schüssel geben, Schafskäse 
zerbröseln und dazu. Nun Honig, Senf, Wasser, 
Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen und zu 
einem sämigen Dressing verrühren. Kürbiskerne 
in einer beschichteten Pfanne anrösten und 
anschließend zusammen mit dem Dressing 
unter die Salatzutaten in der Schüssel heben. 
Mit Petersilie abschmecken.

Tipps & Tricks
Mit Semola gelingen und schmecken die 

Ravioli noch einen „Tick“ authentischer, denn 

die italienische Version von Hartweizengrieß 

ist etwas feiner. Je kleiner die Rote Bete, desto 

zarter ist meist die Knolle, im Gemüsefach des 

Kühlschranks bleibt sie bis zu 10 Tage frisch. Das 

Chutney in unserem Rezept ist die eher süß-

saure Variante. Es gibt aber auch würzige oder 

scharf-pikante Chutneys. Die Beschaffenheit 

kann mal fl üssig, mal cremig oder pastös 

sein, oftmals auch mit kleinen Frucht- 

oder Gemüsestückchen.
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PILZ-RAVIOLI & BIRNEN-CHUTNEY MIT 

ROTE-BETE-SCHAFSKÄSE-SALAT AN HONIG-SENF-DRESSING 

UND GERÖSTETEN KÜRBISKERNEN

ZUTATEN 
FÜR 4 PERSONEN
PILZ-RAVIOLI
RAVIOLI-TEIG
250 g Eigelb (von ca. 8 Eiern, 
Größe M)
100 g Mehl
200 g Semola oder Hartwei-
zengrieß
Olivenöl
Salz
evtl. etwas Wasser

RAVIOLI-FÜLLUNG
ca. 200 g Champignons, 
geputzt, klein geschnitten
2 Schalotten, geschält, fein 
gewürfelt
1 Knoblauchzehe, geschält, 
fein gewürfelt
Salz, Pfeffer
je 1 EL Petersilie und 
Schnittlauch
1 Zweig Thymian
1 EL Frischkäse 
1/2 Eigelb

AUSSERDEM:
Mehl für Nudelbrett, Eigelb 
zum Bepinseln

BIRNEN-CHUTNEY
2 EL brauner Zucker 
3 Birnen, geschält, in kleine 
Würfel geschnitten
1 rote Zwiebel, geschält, in 
kleine Würfel geschnitten
1/2 Chilischote, in feine Rin-
ge geschnitten
Saft von zwei Limetten 
Salz, Pfeffer

ROTE BETE-SCHAFSKÄSE- 
SALAT AN HONIG-SENF- 
DRESSING: 
2 Schalotten, geschält, in 
kleine Würfel geschnitten
2 reife Birnen, geschält, in 
kleine Würfel geschnitten
500 g Rote Beete, geschält, 
in kleine Würfel geschnitten
200 g Schafskäse 
2 EL fl üssiger Honig 
2 TL mittelscharfer Senf 
2 EL Wasser 
4 EL Olivenöl 
Salz, Pfeffer 
70 g Kürbiskerne 
frische Petersilie gehackt



Wohnung für Rollstuhlfahrerin gesucht
Ehepaar mit Elektrorollstuhl und Tochter suchen 
helle geeignete Wohnung mit 3,5-Schlafzimmern.
	 	roland.roller1@gmail.com

Wohnung oder WG gesucht
von jungem Mann, NR, mit ÖPNV Anbindung, max. 560 € WM

 0163 / 8349163 od.  pascalsantos4@gmail.com

Weihnachtswunsch!
Rentner sucht ein gepflegtes Wohnmobil evtl. auch einen 

Campingbus bis 50.000 € zum Kauf. Schön wäre ein Festbett.
 0157 83704157

Unseren Musterkatalog auf  
www.primo-stockach.de anschauen.



Mit phantasievollen floristischen 
Stücken und Gebinden will ich Sie 
in die Adventszeit begleiten.

Es freut sich auf Ihr Kommen

Carmen Hafen • Salem-Altenbeuren
Lindenstr. 18 (bei Kapelle) • Tel. 07553 - 18 85

Adventsverkauf
Samstag, 25.11.2023 bis Freitag, 01.12.2023

Mo. - Fr.:  15 - 18 Uhr, Sa.: 9 - 12.30 Uhr




Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



Ihr zuverlässiger Partner für:
- Kundendienst und Verkauf aller Elektrogeräte
- Elektro-Installation
- Planung und Beratung
- Beleuchtung aller Art
- KNX-Bus-System (zerti� ziert)
- Sicherheitstechnik
- Telekommunikation
- Fernsehtechnik aller Art

Am Riedweg 1/1 • 88682 Salem-Neufrach
Tel. 0 75 53 / 9 24 00 • Fax: 0 75 53 / 92 40 99

Mail: info@wirth-et.de • Internet: www.wirth-et.de

Ihr zuverlässiger Partner für:

www.primo-stockach.de
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FRÖHLICHE
WEIHNACHTEN

UND EIN GLÜCKLICHES JAHR 2024

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Wir grüßen euch zur Weihnachtszeit

 in herzlicher Verbundenheit...

Ad magnatenis si que omnisincidel et dolorum quam quo maio in 

niantiuntiis aut iusda doluptis res sequunt mo delit veniment, ut 

esende am idundaeHaruptatiam inctatur sequi ut ipit acerate do-

luptate quo tem re necus, ullam, tempore. 

Ibus velecti aturero qui solor mollute veliantur, none volorep eritio 

omnis quae venem quam acerfere vitaerum rerum fugit eos diatum 

dusam, quia

Musterstraße XX

XXXXX Musterstadt

0000/111111
Muster@muster.de

FRÖHLICHE Weihnachten
VIEL FREUDE, GLÜCK UND ERFOLG

IM NEUEN JAHR 2024

Ad magnatenis si que omnisinci-

del et dolorum quam quo maio 

in niantiuntiis aut iusda doluptis 

res sequunt mo delit veniment, ut 

esende am idundaeHaruptatiam 

inctatur sequi ut ipit acerate do-

luptate quo tem re necus, ullam, 

tempore. 

Ibus velectieritio omnis quae ve-

nem quam acerfere vitaerum re-

rum fugit eos diatum dusam, quia

WIR WÜNSCHEN
FRÖHLICHE
WEIHNACHTEN
UND EIN GUTEN 
RUTSCH INS 
NEUE JAHR!

Ad magnatenis si que 
omnisincidel et dolorum 
quam quo maio in nian-
tiuntiis aut iusda doluptis 
res sequunt mo delit veni-
ment, ut esende am idun-
daeHaruptatiam inctatur 
sequi ut ipit acerate do-
luptate quo tem re necus, 
ullam, tempore. 

Ibus velectieritio omnis 
quae venem quam acer-
fere vitaerum rerum fugit 
eos diatum dusam, quia

Musterstraße XX
XXXXX Musterstadt
0000/111111
Muster@muster.de

Ad magnatenis si que 
omnisincidel et dolorum quam quo
maio in niantiuntiis aut iusda doluptis res 
sequunt mo delit veniment, ut esende am i
inctatur sequi ut ipit acerate doluptate 
quo tem re necus, ullam, tempore

FROHES FEST
UND EIN GUTES NEUES JAHR

Ad magnatenis si que 
omnisincidel et dolorum quam
quo maio in niantiuntiis aut iusda 
doluptis res sequunt mo delit 
veniment, ut esende am i
inctatur sequi ut ipit acerate 
doluptate mpore

WIR WÜNSCHEN
FRÖHLICHE
WEIHNACHTEN
UND EIN GUTEN 
RUTSCH INS 
NEUE JAHR!

Viele weitere

Musteranzeigen

fi nden Sie in unserer aktuellen

Musterkollektion unter

www.primo-stockach.de
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SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.



Holz berührt die Seele
mit Herz und Hand fertige ich Massivholzmöbel - auch

aus Ihren eigenen abgelagerten Hölzern. Gerne berate ich Sie.
Für die Advents- & Weihnachtszeit erwartet Sie Schönes und

Ausgefallenes in Design und Funktion in meiner Holzboutique.
                 Ich freue mich auf Ihren Besuch.     Martin Decker

Schreinermeister Martin Decker 
Echbeck 29b | 88633 Heiligenberg | Tel. 07554 9896964 

www.mardec-holzdesign.de | info@mardec-holzdesign.de


